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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 299/2000 DER KOMMISSION
vom 9. Februar 2000

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 10. Februar 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. Februar 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 9. Februar 2000 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 109,0
204 56,2
212 104,9
624 196,5
999 116,7

0707 00 05 052 126,5
628 166,1
999 146,3

0709 10 00 220 190,9
999 190,9

0709 90 70 052 133,2
204 65,2
628 144,3
999 114,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 41,5
204 41,3
212 35,1
624 47,5
999 41,4

0805 20 10 052 53,4
204 61,5
999 57,5

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90 052 61,6

204 73,2
464 143,4
600 77,4
624 73,2
999 85,8

0805 30 10 052 52,5
600 77,4
624 66,2
999 65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 039 83,4
400 98,7
404 84,8
720 71,4
728 76,8
999 83,0

0808 20 50 064 70,0
388 98,1
400 101,3
528 102,3
720 53,6
999 85,1

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission (ABl. 307 vom 2.12.1999,
S. 46). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften10. 2. 2000 L 35/3

VERORDNUNG (EG) Nr. 300/2000 DER KOMMISSION
vom 9. Februar 2000

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im
Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1422/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen für die
Einfuhr von Melasse im Zuckersektor und zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 785/68 (2), insbesondere auf Artikel 1
Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 wird der cif-
Preis bei der Einfuhr von Melasse, im folgenden „reprä-
sentativer Preis“ genannt, nach Maßgabe der Verordnung
(EWG) Nr. 785/68 der Kommission (3) bestimmt. Dieser
Preis gilt für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der
genannten Verordnung.

(2) Der repräsentative Preis für Melasse wird für einen
Grenzübergangsort der Gemeinschaft, in diesem Fall
Amsterdam, festgesetzt. Der Preis muß auf der Grund-
lage der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem
Weltmarkt unter Berücksichtigung der nach Maßgabe
der etwaigen Qualitätsunterschiede gegenüber der Stan-
dardqualität berichtigten Notierungen oder Preises dieses
Marktes berechnet werden. Die Standardqualität für
Melasse ist in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge-
legt.

(3) Zur Feststellung der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Weltmarkt müssen alle Informationen betref-
fend die Angebote auf dem Weltmarkt, die auf den
wichtigen Märkten in Drittländern festgestellten Preise
und die Verkaufsabschlüsse im Rahmen des internatio-
nalen Handels berücksichtigt werden, die die Kommis-
sion von den Mitgliedstaaten erhält bzw. die ihr aus
eigenen Quellen vorliegen. Bei dieser Feststellung gemäß
Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 ist es
möglich, den Durchschnitt mehrerer Preise zugrunde zu
legen, soweit dieser Durchschnitt für die tatsächliche
Markttendenz als repräsentativ gelten kann.

(4) Nicht berücksichtigt werden die Informationen, wenn
die Ware nicht gesund und von handelsüblicher Qualität
ist oder wenn der Angebotspreis nur eine geringe, für

den Markt nicht repräsentative Menge betrifft. Außerdem
sind Angebotspreise auszuschließen, die als für die
tatsächliche Markttendenz nicht repräsentativ gelten.

(5) Um vergleichbare Angaben für Melasse der Standardqua-
lität zu erhalten, müssen die Preise je nach Qualität der
angebotenen Melasse nach Maßgabe der in Anwendung
von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68
erzielten Ergebnisse erhöht oder verringert werden.

(6) Ein repräsentativer Preis kann ausnahmsweise während
eines begrenzten Zeitraums auf unveränderter Höhe
beibehalten werden, wenn der Angebotspreis, der als
Grundlage für die vorangegangene Festsetzung des
repräsentativen Preises gedient hat, der Kommission
nicht zur Kenntnis gelangt ist und die vorliegenden,
offenbar für die effektive Markttendenz nicht repräsenta-
tiven Angebotspreise zu plötzlichen und erheblichen
Änderungen des repräsentativen Preises führen würden.

(7) Besteht zwischen dem Auslösungspreis für das fragliche
Erzeugnis und dem repräsentativen Preis ein Unter-
schied, so sind nach Maßgabe von Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1422/95 zusätzliche Einfuhrzölle festzu-
setzen. Bei Aussetzung der Einfuhrzölle gemäß Artikel 5
der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 sind für diese Zölle
besondere Beträge festzusetzen.

(8) Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt sich,
daß die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle
bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach
Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung festzusetzen
sind.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle bei der
Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr.
1422/95 werden entsprechend dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 10. Februar 2000 in Kraft.

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 12.
(3) ABl. L 145 vom 27.6.1968, S. 12.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. Februar 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

7,07

KN-Code
Repräsentativer Preis

pro 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

—

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 785/68.
(2) Dieser Betrag ersetzt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 den für diese Erzeugnisse festgesetzten Zollsatz des Gemein-

samen Zolltarifs.

1703 10 00 (1)

7,37

Bei der Einfuhr
des Erzeugnisses

wegen der Aussetzung gemäß
Artikel 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1422/95
anzuwendender Betrag (2)
pro 100 kg Eigengewicht

0,001703 90 00 (1)

0,01 —

Zusätzlicher Zoll
pro 100 kg Eigengewicht

des Erzeugnisses

ANHANG

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Zölle bei der Einfuhr von Melasse im Zucker-
sektor

(in EUR)
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VERORDNUNG (EG) Nr. 301/2000 DER KOMMISSION
vom 9. Februar 2000

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), insbesondere auf Artikel 18 Absatz 5
dritter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Weiß- und
Rohzucker anzuwenden sind, wurden durch die Verord-
nung (EG) Nr. 258/2000 (2).

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 258/
2000 enthaltenen Modalitäten auf die Angaben, über die
die Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, daß die

derzeit geltenden Ausfuhrerstattungen entsprechend dem
Anhang zu dieser Verordnung zu ändern sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
2038/1999 genannten und nicht denaturierten Erzeugnisse, die
im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 258/2000 festgesetzt
wurden, werden wie im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 10. Februar 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. Februar 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 28 vom 3.2.2000, S. 24.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 9. Februar 2000 zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker
und Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Betrag der Erstattung

— in EUR/100 kg —

1701 11 90 9100 43,33 (1)
1701 11 90 9910 42,66 (1)
1701 11 90 9950 (2)
1701 12 90 9100 43,33 (1)
1701 12 90 9910 42,66 (1)
1701 12 90 9950 (2)

— in EUR/1 % Saccharose × 100 kg —

1701 91 00 9000 0,4710

— in EUR/100 kg —

1701 99 10 9100 47,10
1701 99 10 9910 48,60
1701 99 10 9950 46,38

— in EUR/1 % Saccharose × 100 kg —

1701 99 90 9100 0,4710

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der
Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird
der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 19 Absatz
4 der Verordnung (EG) Nr. 2038/1999 errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der
Kommission (ABl. L 255 vom 26.9.1985, S. 12), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21.11.1985, S. 14).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 302/2000 DER KOMMISSION
vom 9. Februar 2000

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1489/1999 durchgeführte 26. Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2038/1999 des Rates
vom 13. September 1999 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Zucker (1), insbesondere auf Artikel 18 Absatz 5
zweiter Unterabsatz Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1489/1999 der
Kommission vom 7. Juli 1999 betreffend eine Daueraus-
schreibung für die Festsetzung von Abschöpfungen und/
oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weißzucker (2),
werden Teilausschreibungen für die Ausfuhr dieses
Zuckers durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1489/1999 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung
insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der

voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die 26. Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1489/1999 durchge-
führte 26. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine Ausfuh-
rerstattung von höchstens 51,850 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 10. Februar 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. Februar 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
(2) ABl. L 172 vom 8.7.1999, S. 27.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 303/2000 DER KOMMISSION
vom 9. Februar 2000

zur Änderung des Anhangs V der Verordnung (EG) Nr. 2111/1999 des Rates betreffend das Verbot
des Verkaufs und der Lieferung von Erdöl und bestimmten Erdölerzeugnissen an bestimmte

Gebiete der Bundesrepublik Jugoslawien (BRJ)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2111/1999 des Rates
vom 4. Oktober 1999 betreffend das Verbot des Verkaufs und
der Lieferung von Erdöl und bestimmten Erdölerzeugnissen an
bestimmte Gebiete der Bundesrepublik Jugoslawien (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2421/1999 (2), insbesondere
auf Artikel 2b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Anschluß an den Gemeinsamen Standpunkt 1999/
691/GASP (3) erließ der Rat die Verordnung (EG) Nr.
2421/1999 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
2111/1999, um im Rahmen der Initiative „Energie für
Demokratie“ Lieferungen von Erdöl und Erdölerzeug-
nissen an bestimmte Gemeinden und andere Bestim-
mungsorte in der Republik Serbien zuzulassen.

(2) Bei dieser Gelegenheit fügte der Rat seiner Verordnung
(EG) Nr. 2111/1999 einen Anhang V mit einer Liste der
Gemeinden und endgültigen Bestimmungsorte in der

Republik Serbien hinzu, die für derartige Lieferungen in
Betracht kommen.

(3) Mit dem Beschluß 2000/82/GASP (4) machte der Rat
deutlich, daß die Liste der Gemeinden und sonstigen
Bestimmungsorte in der Republik Serbien erweitert
werden soll.

(4) Daher ist eine Änderung des Anhangs V der Verordnung
(EG) Nr. 2111/1999 notwendig —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 2111/1999 wird durch den
Wortlaut im Anhang zu dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. Februar 2000

Für die Kommission

Christopher PATTEN

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 258 vom 5.10.1999, S. 12.
(2) ABl. L 294 vom 16.11.1999, S. 7.
(3) ABl. L 273 vom 23.10.1999, S. 1. (4) ABl. L 26 vom 2.2.2000, S. 1.
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ANHANG

„ANHANG V

Verzeichnis der Gemeinden bzw. endgültigen Bestimmungsorte in der Serbischen Republik gemäß Artikel 2a
Absatz 1

1. Die Stadt Nis,

2. die Stadt Pirot,

3. Kragujevac,

4. Kraljevo,

5. Novi Sad,

6. Sombor,

7. Subotica.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 304/2000 DER KOMMISSION
vom 9. Februar 2000

mit Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Kabeljaubestands in der Irischen See (ICES-Gebiet VIIa)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 des Rates vom
20. Dezember 1992 zur Einführung einer gemeinschaftlichen
Regelung für die Fischerei und die Aquakultur (1) zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1181/98 (2), insbesondere
auf Artikel 15 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im November 1999 wies der Internationale Rat für
Meeresforschung darauf hin, daß der Kabeljaubestand in
der Irischen See (ICES-Gebiet VIIa) ernsthaft vom
Zusammenbruch bedroht ist.

(2) Auf der Sitzung des Rates vom 16. und 17. Dezember
1999, haben die Kommission und der Rat die dringende
Notwendigkeit eines Bestandserholungsplans für
Kabeljau in der Irischen See festgestellt.

(3) Zunächst muß gewährleistet werden, daß zwischen Mitte
Februar und Ende April 2000 möglichst viel Kabeljau
laicht.

(4) Deshalb ist die Einstellung der Kabeljaufischerei in dieser
Zeit in dem betreffenden geographischen Gebiet der
Irischen See dringend notwendig.

(5) Die Bestände an Kaisergranat (Nephrops norvegicus),
Garnelen und Plattfisch in der Irischen See sind jedoch
nicht bedroht und haben erhebliche wirtschaftliche
Bedeutung. Die Schutzmaßnahmen für Kabeljau sollten
deshalb so konzipiert werden, daß die Fischerei auf
Kaisergranat, Garnelen und Plattfisch nicht signifikant
beeinträchtigt, gleichzeitig jedoch die Bedrohung des
Kabeljaubestands möglichst stark eingeschränkt wird.

(6) Außerdem sollte im Jahr 2000 die Übergangsbestim-
mung gemäß Fußnote 6 von Anhang I der Verordnung
(EG) Nr. 850/98 des Rates vom 30. März 1998 zur
Erhaltung der Fischereiressourcen durch technische
Maßnahmen zum Schutz von jungen Meerestieren (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2723/
1999 (4), die umfangreiche Kabeljaubeifänge in der
Irischen See (ICES-Gebiet VIIa) zuließe, nicht gelten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) In der Zeit vom 14. Februar bis zum 30. April 2000 ist
es verboten, Grundschleppnetze, Waden oder ähnliche
Zugnetze, Kiemennetze, Trammelnetze, Verwickelnetze oder
ähnliche stationäre Netze sowie jegliches Fanggerät mit Haken
im nachstehend beschriebenen Teil des ICES-Gebiets VIIa
einzusetzen:

— südlich einer geraden Linie zwischen einem Punkt an der
Küste Nordirlands bei 54° 30� N und einem Punkt an der
Küste Englands bei 54° 30� N und

— nördlich einer Linie, die folgende Punkte gerade mitein-
ander verbindet:

ein Punkt an der Ostküste Irlands bei 53° 15� N

53° 15� N, 05° 00� W

54° 00� N, 05° 00� W

54° 00� N, 04° 00� W

53° 30� N, 04° 00� W

ein Punkt an der Westküste Englands bei 53° 30� N.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Verwendung von
Grundscherbrettnetzen in dem dort genannten Gebiet und Zeit-
raum zulässig, vorausgesetzt,

a) die Maschenöffnung dieser Scherbrettnetze liegt im Bereich
70 mm bis 79 mm oder 80 mm bis 99 mm, und

b) es wird kein anderes Fanggerät an Bord mitgeführt, und

c) alle Grundscherbrettnetze an Bord entsprechen nur einem
der beiden zulässigen Maschenöffnungsbereiche, und

d) keine einzige Masche dieser Netze weist eine Öffnung von
mehr als 300 mm auf, und

e) diese Netze werden nur in folgenden Gebieten eingesetzt:

i) ein Gebiet, das durch gerade Linien zwischen folgenden
Koordinaten begrenzt ist:

53° 30� N, 05° 30� W

53° 30� N, 05° 20� W

54° 20� N, 04° 50� W

54° 30� N, 05° 10� W

54° 30� N, 05° 20� W

54° 00� N, 05° 50� W

54° 00� N, 06° 10� W

53° 45� N, 06° 10� W

53° 45� N, 05° 30� W

53° 30� N, 05° 30� W;

(1) ABl. L 389 vom 31.12.1992, S. 1.
(2) ABl. L 164 vom 9.6.1998, S. 1.
(3) ABl. L 125 vom 27.4.1998, S. 1.
(4) ABl. L 328 vom 22.12.1999, S. 9.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften10. 2. 2000 L 35/11

ii) ein Gebiet, das durch gerade Linien zwischen folgenden
Koordinaten begrenzt ist:

54° 00� N, 03° 50� W

54° 00� N, 03° 20� W

54° 30� N, 03° 40� W

54° 30� N, 03° 50� W

54° 20� N, 04° 00� W

54° 00� N, 03° 50� W.

Außerdem dürfen an Bord behaltene Fänge, die mit Grund-
scherbrettnetzen in einem oder beiden der unter i) und ii)
angegebenen geographischen Gebiete gefangen wurden, nur
angelandet werden, wenn der Anteil der einzelnen Arten den in
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 850/98 für Schleppgerät
mit einer Maschenöffnung von 70 mm bis 79 mm vorgese-
henen Bestimmungen entspricht.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Verwendung von
Baumkurren in dem dort genannten Gebiet und Zeitraum
zulässig, vorausgesetzt,

a) sie weisen eine Maschenöffnung von 16 mm bis 31 mm
oder von 80 mm und mehr auf,

b) sie werden nur in dem Teil des Gebiets nach Absatz 1
verwendet, der östlich von 05° 30� W liegt.

Artikel 2

Fußnote 6 von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 850/98 gilt
nicht für das ICES-Gebiet VIIa.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt bis 30. April 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. Februar 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 31. Januar 2000

betreffend den Abschluß des Übereinkommens über die Festlegung globaler technischer Rege-
lungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut

und/oder verwendet werden können („Parallelübereinkommen“)

(2000/125/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 95 und 133 in
Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2 Satz 1 und Artikel 300
Absatz 3 Unterabsatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat die Kommission durch Beschluß vom 3.
November 1997 ermächtigt, im Rahmen der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen für Europa
(ECE/UNO) ein Übereinkommen über die Festlegung
globaler technischer Regelungen für Radfahrzeuge,
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahr-
zeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können,
auszuhandeln.

(2) Als Ergebnis dieser Verhandlungen wurde das Parallel-
übereinkommen am 25. Juni 1998 zur Unterzeichnung
aufgelegt. Die Gemeinschaft hat das Übereinkommen am
18. Oktober 1999 unterzeichnet.

(3) Die internationale Harmonisierung im Automobilsekor
erfolgt bereits im Rahmen des geänderten Übereinkom-
mens von 1958 der ECE/UNO über die Annahme
einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge,
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahr-
zeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können,
und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung
von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt
wurden (im folgenden „Übereinkommen von 1958“
genannt), dem die Gemeinschaft am 24. März 1998
beigetreten ist.

(4) Der Abschluß des Parallelübereinkommens stellt eines
der Ziele der gemeinsamen Handelspolitik gemäß Artikel
133 des Vertrags dar, um bestehende technische Hemm-
nisse im Handel mit Kraftfahrzeugen zwischen den

Vertragsparteien zu beseitigen und die Entstehung neuer
derartiger Hemmnisse zu vermeiden. Die Beteiligung der
Gemeinschaft wird die Kohärenz zwischen den sowohl
im Rahmen des Übereinkommens von 1958 als auch
des Parallelübereinkommens durchgeführten Harmoni-
sierungsarbeiten gewährleisten und auf diese Weise den
Zugang zu den Märkten von Drittländern erleichtern.

(5) Mit dem Abschluß des Parallelübereinkommens durch
die Gemeinschaft ist die Schaffung eines spezifischen
institutionellen Rahmens für die Organisation der
Kooperationsverfahren zwischen den Vertragsparteien
verbunden. Daher ist die Zustimmung des Europäischen
Parlaments erforderlich.

(6) Die praktischen Modalitäten der Beteiligung der Gemein-
schaft an dem Parallelübereinkommen sind noch festzu-
legen.

(7) Alle in dem Parallelübereinkommen vorgesehenen Erfor-
dernisse hinsichtlich der Notifikation sollten von der
Kommission wahrgenommen werden. Das Parallel-
übereinkommen soll parallel zu dem geänderten Über-
einkommen von 1958 funktionieren. Beide Überein-
kommen sollen im Rahmen der ECE/UNO mit den glei-
chen Arbeitsgruppen und in diesem Rahmen geschaf-
fenen Einrichtungen funktionieren.

(8) Durch das Parallelübereinkommen wird ein Rahmen
geschaffen, innerhalb dessen durch einstimmige
Entscheidung globale technische Regelungen in ein
globales Register aufgenommen werden. Aufgrund der
Tatsache, daß die beiden Übereinkommen parallel funk-
tionieren, wird über von den Arbeitsgruppen vorgelegte
Entwürfe technischer Regelungen grundsätzlich in den
im Rahmen beider Übereinkommen eingesetzten
Gremien abgestimmt. Für das Übereinkommen von
1958 wurde ein Entscheidungsfindungsverfahren einge-
führt. Der Standpunkt der Gemeinschaft bei der Abstim-
mung im Rahmen des Parallelübereinkommens kann
daher nach dem gleichen Verfahren und bei der gleichen
Gelegenheit wie die Abstimmung im Rahmen des Über-
einkommens von 1958 festgelegt werden.

(1) ABl. C 87 vom 29.3.1999, S. 1.
(2) Stellungnahme vom 15. Dezember 1999 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
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(9) In Fällen, in denen über eine Regelung lediglich im
Rahmen des Parallelübereinkommens abgestimmt wird,
ist es möglich, den Beschluß über den Standpunkt der
Gemeinschaft bei der Abstimmung der Kommission zu
übertragen, die von einem Regelungsausschuß unter-
stützt wird, da die so festgelegte globale technische
Regelung in einem späteren Stadium zur Annahme noch
dem Verfahren nach den Artikeln 95 und 251 des
Vertrags zu unterziehen ist.

(10) Der Standpunkt der Gemeinschaft bei der Abstimmung
über einen Vorschlag zur Änderung des Parallelüberein-
kommens sollte nach dem Verfahren festgelegt werden,
das zur Genehmigung jenes Übereinkommens befolgt
wurde. Soll gegen eine Änderung des Parallelüberein-
kommens nach deren einstimmiger Annahme Einspruch
erhoben werden, so kann der Standpunkt der Gemein-
schaft angesichts der in jenem Übereinkommen festge-
legten Fristen von der Kommission in einem einfacheren
Verfahren festgelegt werden.

(11) Das Parallelübereinkommen sollte genehmigt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Übereinkommen über die Festlegung globaler technischer
Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und
Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet
werden können, im folgenden „Parallelübereinkommen“
genannt, wird im Namen der Gemeinschaft im Rahmen ihrer
Befugnisse genehmigt.

Der Wortlaut des Parallelübereinkommens ist in Anhang I
wiedergegeben.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person zu
bestellen, die zur Hinterlegung der Genehmigungsurkunde nach
Artikel 9 Absatz 2 des Parallelübereinkommens und zur
Abgabe der in Anhang II des Parallelübereinkommens enthal-
tenen Erklärung bevollmächtigt ist.

Artikel 3

Die in dem Parallelübereinkommen insbesondere in den Arti-
keln 7, 9, 12 und 15 vorgesehenen Notifikationen werden von
der Kommission im Namen der Gemeinschaft vorgenommen.

Artikel 4

Die praktischen Modalitäten der Beteiligung der Gemeinschaft
und der Mitgliedstaaten am Parallelübereinkommen sind in
Anhang III festgelegt.

Artikel 5

(1) Die Gemeinschaft stimmt der Annahme von Entwürfen
globaler technischer Regelungen oder von Änderungsentwürfen
einer solchen Regelung zu,
— sofern der befürwortende Standpunkt der Gemeinschaft bei

der Abstimmung über den Entwurf der parallelen techni-
schen Regelung nach einem der Verfahren des Artikels 4
Absatz 2 des Beschlusses 97/836/EG des Rates (1) festgelegt
wurde;

— in Fällen, in denen eine globale technische Regelung oder
eine Änderung einer solchen Regelung nicht parallel zu
einer Regelung oder der Änderung einer solchen Regelung
im Rahmen des Übereinkommens von 1958 ausgearbeitet
wurde, sofern der Entwurf nach dem Verfahren des Artikels
13 der Richtlinie 70/156/EWG des Rates (2) angenommen
wurde.

(2) Wird eine Zustimmung nach Absatz 1 nicht erteilt,
stimmt die Gemeinschaft gegen die Festlegung einer globalen
technischen Regelung in dem globalen Register.

(3) Der Standpunkt der Gemeinschaft in bezug auf die
Aufnahme und die Bestätigung der Aufnahme in das
Vorschlagskompendium technischer Regelungen sowie in
bezug auf die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Vertrags-
parteien wird gegebenenfalls nach dem Verfahren des Artikels
13 der Richtlinie 70/156/EWG festgelegt.

Artikel 6

(1) Die Gemeinschaft stimmt einer vorgeschlagenen Ände-
rung des Parallelübereinkommens zu, wenn die vorgeschlagene
Änderung nach dem Verfahren angenommen wurde, das zur
Genehmigung des Übereinkommens befolgt wurde. Wurde
dieses Verfahren nicht rechtzeitig vor dem Zeitpunkt der
Abstimmung abgeschlossen, stimmt die Kommission im
Namen der Gemeinschaft gegen die Änderung.

(2) Der Beschluß, gegen eine Änderung des Parallelüberein-
kommens Einspruch zu erheben, wird nach dem Verfahren des
Artikels 5 Absatz 1 gefaßt.

Geschehen zu Brüssel am 31. Januar 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. PINA MOURA

(1) ABl. L 346 vom 17.12.1997, S. 78.
(2) ABl. L 42 vom 23.2.1970, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 98/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 11 vom 16.1.1999, S. 25).
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ÜBEREINKOMMEN

über die Festlegung globaler technischer Regelungen für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände
und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können

PRÄAMBEL

DIE VERTRAGSPARTEIEN —

ENTSCHLOSSEN, ein Übereinkommen zur Festlegung eines Verfahrens zur Förderung der Ausarbeitung globaler techni-
scher Regelungen zu schließen, das ein hohes Niveau an Sicherheit, Umweltschutz, Energieeffizienz und Diebstahlsiche-
rung von Radfahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Teilen, die in Radfahrzeugen) eingebaut und/oder verwendet
werden können, gewährleistet,

ENTSCHLOSSEN, daß ein solches Verfahren in Anerkennung des Rechts der internationalen, nationalen und regionalen
Behörden, technische Regelungen in den Bereichen Gesundheitsschutz, Sicherheit, Umweltschutz, Energieeffizienz und
Diebstahlsicherung anzunehmen und beizubehalten, die strenger sind als die auf globaler Ebene festgelegten Regelungen,
auch die Harmonisierung der bestehenden technischen Regelungen fördern soll,

BEFUGT, einem solchen Übereinkommen nach Absatz 1 Buchstabe a) der Geschäftsordnung der ECE/UNO und des
Kapitels XIII der Verfahrensordnung der ECE/UNO, Regel 50, beizutreten,

IN DER ERKENNTNIS, daß dieses Übereinkommen die Rechte und Pflichten einer Vertragspartei im Rahmen der
bestehenden internationalen Übereinkommen über den Schutz der Gesundheit, Sicherheit und der Umwelt nicht berührt,

IN DER ERKENNTNIS, daß dieses Übereinkommen die Rechte und Pflichten einer Vertragspartei aus den Übereinkommen
im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO), einschließlich des Übereinkommens über technische Handelshemmnisse
(THH), nicht berührt, und in dem Bestreben, im Rahmen dieses Übereinkommens globale technische Regelungen als
Grundlage für ihre technischen Regelungen in einer Weise festzulegen, die mit diesem Übereinkommen im Einklang steht,

IN DEM BESTREBEN, daß die im Rahmen dieses Übereinkommens festgelegten globalen technischen Regelungen den
Vertragsparteien dieses Übereinkommens als Grundlage für ihre technischen Vorschriften dienen,

ANGESICHTS der Bedeutung, die der ständigen Verbesserung und dem Streben nach einem hohen Niveau an Sicherheit,
Umweltschutz, Energieeffizienz und Diebstahlsicherung von Radfahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Teilen, die in
Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, für die Gesundheit, die Sicherheit und das Gemeinwohl
zukommt, sowie der potentiellen Bedeutung einer zunehmenden Annäherung bestehender und künftiger technischer
Regelungen und der damit verbundenen Normen für den internationalen Handelsverkehr, das Angebot und die
Erschwinglichkeit der Produkte für den Verbraucher,

IN DER ERKENNTNIS, daß die Regierungen das Recht haben, Verbesserungen in den Bereichen Gesundheitsschutz,
Sicherheit und Umweltschutz anzustreben und umzusetzen und zu entscheiden, ob die im Rahmen dieses Übereinkom-
mens festgelegten globalen technischen Regelungen für ihre Bedürfnisse geeignet sind,

ANGESICHTS der im Rahmen des Übereinkommens von 1958 bereits durchgeführten umfassenden Harmonisierungsar-
beiten,

ANGESICHTS des in verschiedenen geographischen Regionen bestehenden Interesses und Fachwissens in bezug auf
Probleme der Sicherheit, des Umweltschutzes der Energie und der Diebstahlsicherung und auf Verfahren zur Lösung dieser
Probleme, sowie der Bedeutung dieses Interesses und Fachwissens für die Ausarbeitung globaler technischer Regelungen,
die dazu beitragen, diese Verbesserungen zu verwirklichen und Divergenzen zu minimieren,

IN DEM WUNSCH, die Annahme der festgelegten globalen technischen Regelungen in Entwicklungsländern zu fördern,
unter Berücksichtigung der besonderen Probleme und Umstände dieser Länder, insbesondere der am wenigsten
entwickelten Länder,

IN DEM WUNSCH, daß die von den Vertragsparteien angewandten technischen Vorschriften bei der Ausarbeitung
globaler technischer Regelungen im Rahmen transparenter Verfahren gebührend berücksichtigt werden und dabei auch
vergleichende Nutzen- und Kostenwirksamkeitsanalysen zur Anwendung kommen,

IN DER ERKENNTNIS, daß die Festlegung globaler technischer Regelungen mit einem hohen Schutzniveau die einzelnen
Länder zu dem Schluß veranlassen wird, daß diese Regelungen das in ihren Rechtsvorschriften erforderliche Maß an
Sicherheit und Leistungsfähigkeit bieten,

ANGESICHTS der Bedeutung der Kraftstoffqualität für die Verminderung der Umweltauswirkungen von Fahrzeugen, für
die Gesundheit und für die Kraftstoffeffizienz und

IN DER ERKENNTNIS, daß die Anwendung transparenter Verfahren bei der Ausarbeitung globaler technischer Regelungen
im Rahmen dieses Übereinkommens von besonderer Bedeutung sind, und daß dieses Ausarbeitungsverfahren mit den
Rechtsetzungsverfahren der Vertragsparteien dieses Übereinkommens vereinbar sein muß —

ANHANG I

(ÜBERSETZUNG)
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HABEN FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1

Zweck

1.1. Zweck dieses Übereinkommens ist es,

1.1.1. ein globales Verfahren einzurichten, nach dem Vertragsparteien aller Regionen der Welt
gemeinsam globale technische Regelungen über die Sicherheit, den Umweltschutz, die Energieef-
fizienz und die Diebstahlsicherung von Radfahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Teilen, die
in Radfahrzeuge(n) und/oder verwendet werden können, ausarbeiten können;

1.1.2. sicherzustellen, daß bei der Ausarbeitung globaler technischer Regelungen die bestehenden
technischen Vorschriften der Vertragsparteien sowie die Regelungen der ECE/UNO gebührend
und objektiv berücksichtigt werden;

1.1.3. sicherzustellen, daß bei der Ausarbeitung globaler technischer Regelungen gegebenenfalls der
Analyse der besten verfügbaren Technologie sowie der relativen Nutzen- und Kostenwirksamkeit
in objektiver Art und Weise Rechnung getragen wird;

1.1.4. sicherzustellen, daß die zur Ausarbeitung globaler technischer Regelungen angewandten
Verfahren transparent sind;

1.1.5. weltweit ein hohes Niveau an Sicherheit, Umweltschutz, Energieeffizienz und Diebstahlsicherheit
zu erreichen und sicherzustellen, daß im Rahmen dieses Übereinkommens getroffene
Maßnahmen nicht einer Herabsetzung dieses Niveaus in den Rechtsvorschriften der Vertragspar-
teien, einschließlich auf regionaler Ebene Vorschub leisten oder diese herbeiführen;

1.1.6. die technischen Hemmnisse im internationalen Handelsverkehr durch die Harmonisierung der
bestehenden technischen Vorschriften der Vertragsparteien und der ECE/UNO-Regelungen abzu-
bauen und neue globale technische Regelungen für die Bereiche Sicherheit, Umweltschutz,
Energieeffizienz und Diebstahlsicherung von Radfahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und
Teilen, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, auszuarbeiten, die
mit der Erreichung eines hohen Niveaus an Sicherheit und Umweltschutz sowie der anderen
oben genannten Ziele im Einklang stehen, und

1.1.7. sicherzustellen, daß, falls zur Erleichterung der Reglementierungstätigkeiten bestimmter Länder,
insbesondere Entwicklungsländer, weniger strenge Vorschriften notwendig sind, diese Erforder-
nisse bei der Ausarbeitung und Festlegung globaler technischer Regelungen berücksichtigt
werden.

1.2. Dieses Übereinkommen soll parallel zu dem Übereinkommen von 1958 funktionieren, ohne daß
die formelle Autonomie des jeweiligen Übereinkommens davon berührt wird.

Artikel 2

Vertragsparteien und beratende Funktion

2.1. Mitgliedsländer der Wirtschaftskommission für Europa (ECE/LJNO), regionale Organisationen zur
wirtschaftlichen Integration, die von Mitgliedstaaten der ECE gegründet wurden, und Länder, die
der ECE/UNO nach Absatz 8 der Geschäftsordnung der ECE mit beratender Funktion angehören,
können Vertragsparteien des Übereinkommens werden.

2.2. Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die sich nach Absatz 11 der Geschäftsordnung der
Wirtschaftskommission für Europa an bestimmten Arbeiten dieser Kommission beteiligen
können, und regionale Organisationen zur wirtschaftlichen Integration, die von diesen Ländern
gegründet wurden, können Vertragsparteien dieses Übereinkommens werden.

2.3. Fachagenturen und Organisationen, einschließlich zwischenstaatlicher Organisationen und Nicht-
regierungsorganisationen, denen vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen ein
beratender Status gewährt wurde, können in dieser Eigenschaft an den Beratungen von Arbeits-
gruppen über diejenigen Punkte teilnehmen, die für diese Agenturen oder Organisationen von
besonderem Interesse sind.

Artikel 3

Exekutivausschuss

3.1. Der Exekutivausschuß dieses Übereinkommens setzt sich zusammen aus den Vertretern der
Vertragsparteien und tritt in dieser Eigenschaft mindestens einmal im Jahr zusammen.
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3.2. Die Verfahrensregeln für den Exekutivausschuß sind im Anhang B enthalten.

3.3. Der Exekutivausschuß

3.3.1. ist verantwortlich für die Umsetzung dieses Übereinkommens, einschließlich der Festlegung der
Prioritäten für im Rahmen dieses Übereinkommens durchgeführte Tätigkeiten;

3.3.2. prüft alle Empfehlungen und Berichte der Arbeitsgruppen über die Festlegung globaler techni-
scher Regelungen im Rahmen dieses Übereinkommens und

3.3.3. übt sonstige im Rahmen dieses Übereinkommens anfallende Funktionen aus.

3.4. Der Exekutivausschuß entscheidet in letzter Instanz, ob Regelungen in das Vorschlagskompen-
dium für globale technische Vorschriften aufzunehmen sind, und legt globale technische Rege-
lungen im Rahmen dieses Übereinkommens fest.

3.5. Bei der Ausübung seiner Funktionen stützt sich der Exekutivausschuß, wenn er dies für sachdien-
lich hält, auf Informationen aus allen relevanten Quellen.

Artikel 4

Kriterien für technische Regelungen

4.1. Im Hinblick auf die Aufnahme in das Vorschlagskompendium nach Artikel 5 oder die Festlegung
in dem globalen Register nach Artikel 6 muß eine technische Regelung die folgenden Kriterien
erfüllen:

4.1.1. Sie enthält eine klare Beschreibung der Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in
Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Gegenstand der Rege-
lung sind.

4.1.2. Sie enthält Anforderungen,

4.1.2.1. die einem hohen Niveau an Sicherheit, Umweltschutz, Energieeffizienz oder Diebstahlsicherung
entsprechen und

4.1.2.2. die, wann immer dies zweckmäßig ist, in Leistungsmerkmalen und nicht in Konstruktionsmerk-
malen ausgedrückt werden.

4.1.3. Sie umfassen

4.1.3.1. das Prüfverfahren, durch das die Übereinstimmung mit der Regelung nachzuweisen ist;

4.1.3.2. für Regelungen, die nach Artikel 5 in das Vorschlagskompendium aufgenommen werden sollen,
gegebenenfalls eine klare Beschreibung der Genehmigungs- oder Zertifizierungszeichen und/oder
-aufschriften, die für die Typgenehmigung und die Übereinstimmung der Produktion oder für die
Zwecke der Selbstzertifizierung des Herstellers erforderlich sind, und

4.1.3.3. gegebenenfalls eine empfohlene Mindestvorlaufzeit, die von einer Vertragspartei aus Gründen der
Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit eingeräumt werden sollte, bevor die Einhaltung der
Vorschriften verlangt wird.

4.2. Eine globale technische Regelung kann alternative, nichtglobale unter Umständen weniger
strenge Grenzwerte oder Leistungsmerkmale sowie entsprechende Prüfverfahren festlegen, wenn
dies erforderlich ist, um die Reglementierungstätigkeiten bestimmter Länder, insbesondere
Entwicklungsländer, zu erleichtern.

Artikel 5

Vorschlagskompendium globaler technischer Regelungen

5.1. Für andere technische Vorschriften von Vertragsparteien als ECE/UNO-Regelungen, die Anwärter
für die Harmonisierung oder die Annahme als globale technische Regelungen sind, wird ein
Kompendium (als Vorschlagskompendium bezeichnet) geschaffen und laufend aktualisiert.

5.2. Aufnahme technischer Regelungen in das Vorschlagskompendium

Eine Vertragspartei kann beim Exekutivausschuß die Aufnahme einer technischen Regelung, die
von ihr angewandt wurde, angewandt wird oder im Hinblick auf die künftige Anwendung
angenommen wurde, in das Vorschlagskompendium beantragen.

5.2.1. Der Antrag im Sinne von 5.2 enthält

5.2.1.1. eine Kopie dieser Regelung,

5.2.1.2. alle verfügbaren technischen Unterlagen zu dieser Regelung, einschließlich Unterlagen über die
beste verfügbare Technologie, Nutzen- und Kostenwirksamkeitsanalysen, und
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5.2.1.3. die Angabe bestehender und unmittelbar relevanter internationaler freiwilliger Normen.

5.2.2. Alle Anträge, die die Anforderungen von Artikel 4 und Absatz 5.2.1 dieses Artikels erfüllen,
werden vom Exekutivausschuß geprüft. Bei positivem Ergebnis der Abstimmung nach Artikel 7
Absatz 7.1 des Anhangs B wird die technische Regelung in das Vorschlagskompendium aufge-
nommen. Die mit dem Antrag vorgelegten Unterlagen für diese Regelung sind der in das
Kompendium aufzunehmenden technischen Regelung beizufügen.

5.2.3. Die beantragte Regelung gilt ab dem Tag, an dem eine Abstimmung mit positivem Ergebnis nach
Absatz 5.2.2 erfolgte, als vom Generalsekretär in das Kompendium aufgenommen.

5.3. Streichung aufgenommener technischer Regelungen aus dem Vorschlagskompendium

Eine aufgenommene technische Regelung wird aus dem Vorschlagskompendium gestrichen,

5.3.1. wenn eine globale technische Regelung, deren Produktanforderungen den Leistungs- oder
Konstruktionsmerkmalen der aufgenommenen technischen Regelung entsprechen, im globalen
Register festgelegt wurde;

5.3.2. nach Ablauf des 5-Jahreszeitraums im Anschluß an die Aufnahme der Regelung in das Kompen-
dium gemäß diesem Artikel sowie nach Ablauf jedes folgenden 5-Jahreszeitraums, es sei denn,
die Aufnahme der technischen Regelung in das Vorschlagskompendium wird vom Exekutivaus-
schuß durch Abstimmung mit positivem Ergebnis nach Artikel 7 Absatz 7.1 des Anhangs B
erneut bestätigt, oder

5.3.3. auf schriftlichen Antrag der Vertragspartei, auf deren Antrag die technische Regelung ursprüng-
lich in das Kompendium aufgenommen worden war. In einem solchen Antrag müssen die
Gründe für die Streichung der Regelung angeführt werden.

5.4. Verfügbarkeit von Dokumenten

Alle vom Exekutivausschuß nach diesem Artikel geprüften Dokumente werden veröffentlicht.

Artikel 6

Register der globalen technischen Regelungen

6.1. Für die gemäß diesem Artikel ausgearbeiteten und festgelegten technischen Regelungen wird ein
Register angelegt und laufend auf den neuesten Stand gebracht. Das Register wird als globales
Register bezeichnet.

6.2. Festlegung globaler technischer Regelungen in dem globalen Register durch Harmonisierung
bestehender Regelungen

Eine Vertragspartei kann einen Vorschlag zur Ausarbeitung einer harmonisierten globalen techni-
schen Regelung vorlegen, die Leistungs- oder Konstruktionsmerkmale betrifft, welche entweder
in technischen Regelungen, die in das Vorschlagskompendium aufgenommen wurden, oder in
ECE/UNO-Regelungen, oder in beiden enthalten sind.

6.2.1. Der Vorschlag im Sinne von Absatz 6.2 umfaßt:

6.2.1.1. eine Erläuterung des Ziels der vorgeschlagenen globalen technischen Regelung,

6.2.1.2. eine ausführliche Beschreibung oder, sofern vorhanden, den Textentwurf der vorgeschlagenen
globalen technischen Regelung,

6.2.1.3. verfügbare Unterlagen, die die Analyse der Punkte, die in dem Bericht nach Absatz 6.2.4.2.1 zu
behandeln sind, erleichtern,

6.2.1.4. ein Verzeichnis aller im Vorschlagskompendium enthaltenen technischen Regelungen sowie aller
ECE/UNO-Regelungen, die die gleichen Leistungs- und Konstruktionsmerkmale betreffen wie die
vorgeschlagene globale technische Regelung, und

6.2.1.5. die Angabe bestehender relevanter internationaler freiwilliger Normen.

6.2.2. Jeder Vorschlag im Sinne von Absatz 6.2.1 wird dem Exekutivausschuß vorgelegt.
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6.2.3. Kommt der Exekutivausschuß zu dem Schluß, daß ein Vorschlag die Anforderungen des Artikels
4 und des Absatzes 6.2.1 dieses Artikels nicht erfüllt, so leitet er diesen nicht an eine Arbeits-
gruppe weiter. Er kann dagegen alle anderen Vorschläge einer entsprechenden Arbeitsgruppe
vorlegen.

6.2.4. Wird einer Arbeitsgruppe ein Vorschlag zur Ausarbeitung einer globalen technischen Regelung
durch Harmonisierung vorgelegt, so erarbeitet die Arbeitsgruppe im Rahmen transparenter
Verfahren:

6.2.4.1. Empfehlungen betreffend eine globale technische Regelung. Dabei wird/werden

6.2.4.1.1. das Ziel der vorgeschlagenen globalen technischen Regelung und die Notwendigkeit zur Festle-
gung alternativer unterschiedlich hoher Grenz- oder Leistungswerte geprüft;

6.2.4.1.2. alle in das Vorschlagskompendium aufgenommenen technischen Regelungen und alle ECE/UNO-
Regelungen mit den gleichen Leistungsmerkmalen überprüft;

6.2.4.1.3. alle Unterlagen überprüft, die den in Absatz 6.2.4.1.2 genannten Regelungen beiliegen;

6.2.4.1.4. alle vorliegenden Bewertungen der funktionellen Äquivalenz, die für die Prüfung der vorgeschla-
genen globalen technischen Regelung relevant sind, einschließlich Bewertungen damit verbun-
dener Normen, überprüft;

6.2.4.1.5. ferner nachgeprüft, ob die in Ausarbeitung befindliche globale technische Regelung dem
erklärten Ziel der Regelung und den in Artikel 4 genannten Kriterien entspricht, und

6.2.4.1.6. gebührend geprüft, ob die technische Regelung im Rahmen des Übereinkommens von 1958
festgelegt werden kann.

6.2.4.2. Dem Exekutivausschuß werden von der Arbeitsgruppe vorgelegt:

6.2.4.2.1. ein schriftlicher Bericht, in dem ihre Empfehlung bezüglich der globalen technischen Regelung
dargelegt wird und der alle technischen Daten und Informationen, die der Ausarbeitung ihrer
Empfehlung zugrunde lagen, enthält. Ferner berichtet die Arbeitsgruppe über die Prüfung der
nach Absatz 6.2.4.1 vorgelegten Informationen, nennt die Gründe für ihre Empfehlungen und
erläutert, warum sonstige ins Auge gefaßte alternative Vorschriften oder Konzepte verworfen
wurden;

6.2.4.2.2. der Wortlaut empfohlener globaler technischer Regelungen.

6.2.5. Unter Anwendung transparenter Verfahren entscheidet der Exekutivausschuß,

6.2.5.1. ob die Empfehlungen betreffend die globale technische Regelung und der Bericht im Sinne von
Absatz 6.2.4.1 hinreichend untermauert sind. Hält der Exekutivausschuß die Empfehlungen, den
Bericht und/oder den Wortlaut der empfohlenen globalen technischen Regelung, sofern
vorhanden, für unangemessen, so leitet er die Regelung und den Bericht zur Überprüfung oder
Durchführung zusätzlicher Arbeiten wieder zurück an die Arbeitsgruppe;

6.2.5.2. er prüft die Festlegung einer empfohlenen globalen technischen Regelung nach den in Artikel 7
Absatz 7.2 des Anhangs B vorgesehenen Verfahren. Die Festlegung der Regelung in dem
globalen Register erfolgt nach einstimmiger Zustimmung des Exekutivausschusses.

6.2.6. Die globale technische Regelung gilt ab dem Datum der einstimmigen Zustimmung des Exeku-
tivausschusses als in das globale Register aufgenommen.

6.2.7. Nach der Festlegung einer globalen technischen Regelung durch den Exekutivausschuß werden
dieser Regelung vom Sekretariat Kopien aller einschlägigen Unterlagen, einschließlich des nach
Absatz 6.2.1 vorgelegten Vorschlags und der Empfehlungen und des Berichts gemäß Absatz
6.2.4.2.1, beigefügt.

6.3. Festlegung neuer globaler technischer Regelungen in dem globalen Register

Eine Vertragspartei kann einen Vorschlag zur Ausarbeitung einer neuen technischen Regelung
betreffend Leistungs- oder Konstruktionsmerkmale, die nicht unter im Vorschlagskompendium
enthaltene technische Regelungen oder ECE-UNO-Regelungen fallen, vorlegen.

6.3.1. Der Vorschlag nach Absatz 6.3 umfaßt:

6.3.1.1. eine Erläuterung des Ziels der vorgeschlagenen neuen globalen technischen Regelung, die soweit
wie möglich auf objektiven Daten beruht,
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6.3.1.2. eine ausführliche Beschreibung oder, sofern vorhanden, den Textentwurf der vorgeschlagenen
neuen globalen technischen Regelung,

6.3.1.3. verfügbare Unterlagen, die die Analyse der Punkte, die in dem nach Absatz 6.3.4.2.1 erforderli-
chen Bericht zu behandeln sind, erleichtern, und

6.3.1.4. die Angabe bestehender relevanter internationaler freiwilliger Normen.

6.3.2. Jeder Vorschlag im Sinne von Absatz 6.3.1 wird dem Exekutivausschuß vorgelegt.

6.3.3. Kommt der Exekutivausschuß zu dem Schluß, daß ein Vorschlag die Anforderungen des Artikels
4 und des Absatzes 6.3.1 dieses Artikels nicht erfüllt, so leitet er diesen nicht an eine Arbeits-
gruppe weiter. Er kann dagegen alle anderen Vorschläge einer entsprechenden Arbeitsgruppe
vorlegen.

6.3.4. Wird einer Arbeitsgruppe ein Vorschlag zur Ausarbeitung einer globalen technischen Regelung
durch Harmonisierung vorgelegt, so erarbeitet die Arbeitsgruppe im Rahmen transparenter
Verfahren:

6.3.4.1. Empfehlungen betreffend eine globale technische Regelung. Dabei wird

6.3.4.1.1. das Ziel der vorgeschlagenen globalen technischen Regelung und die Notwendigkeit zur Festle-
gung alternativer unterschiedlich hoher Grenz- oder Leistungswerte geprüft;

6.3.4.1.2. die technische Durchführbarkeit geprüft;

6.3.4.1.3. die wirtschaftliche Durchführbarkeit geprüft;

6.3.4.1.4. der Nutzen, einschließlich des Nutzens ins Auge gefaßter alternativer Vorschriften und Konzepte,
überprüft;

6.3.4.1.5. die potentielle Kostenwirksamkeit der empfohlenen Regelung mit der Kostenwirksamkeit der ins
Auge gefaßten alternativen Vorschriften und Konzepte verglichen;

6.3.4.1.6. ferner nachgeprüft, ob die in Ausarbeitung befindliche globale technische Regelung dem
erklärten Ziel der Regelung und den in Artikel 4 genannten Kriterien entspricht, und

6.3.4.1.7. gebührend geprüft, ob die technische Regelung im Rahmen des Übereinkommens von 1958
festgelegt werden kann.

6.3.4.2. Dem Exekutivausschuß werden von der Arbeitsgruppe vorgelegt:

6.3.4.2.1. ein schriftlicher Bericht, in dem ihre Empfehlung bezüglich der globalen technischen Regelung
dargelegt wird und der alle technischen Daten und Informationen, die der Ausarbeitung ihrer
Empfehlung zugrunde lagen, enthält. Ferner berichtet die Arbeitsgruppe über die Prüfung der
nach Absatz 6.3.4.1 vorgelegten Informationen, nennt die Gründe für ihre Empfehlungen und
erläutert, warum sonstige ins Auge gefaßte alternative Vorschriften oder Konzepte verworfen
wurden;

6.3.4.2.2. der Wortlaut empfohlener globaler technischer Regelungen.

6.3.5. Unter Anwendung transparenter Verfahren entscheidet der Exekutivausschuß,

6.3.5.1. ob die Empfehlungen betreffend die globale technische Regelung und der Bericht im Sinne von
Absatz 6.3.4.1 hinreichend untermauert sind. Hält der Exekutivausschuß die Empfehlungen, den
Bericht und/oder den Wortlaut der empfohlenen globalen technischen Regelung, sofern
vorhanden, für unangemessen, so leitet er die Regelung und den Bericht zur Überprüfung oder
Durchführung zusätzlicher Arbeiten wieder zurück an die Arbeitsgruppe;

6.3.5.2. er prüft die Festlegung einer empfohlenen globalen technischen Regelung nach den in Artikel 7
Absatz 7.2 des Anhangs B vorgesehenen Verfahren. Die Festlegung der Regelung in dem
globalen Register erfolgt nach einstimmiger Zustimmung des Exekutivausschusses.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10. 2. 2000L 35/20

6.3.6. Die globale technische Regelung gilt ab dem Datum der einstimmigen Zustimmung des Exekutiv-
ausschusses als in das globale Register aufgenommen.

6.3.7. Nach der Festlegung einer globalen technischen Regelung durch den Exekutivausschuß werden
dieser Regelung vom Sekretariat Kopien aller einschlägigen Unterlagen, einschließlich des nach
Absatz 6.3.1 vorgelegten Vorschlags und der Empfehlungen und des Berichts nach Absatz
6.3.4.2.1 beigefügt.

6.4. Änderung festgelegter globler technischer Regelungen

Das Verfahren zur Änderung globaler technischer Regelungen, die gemäß diesem Artikel in dem
globalen Register festgelegt wurden, entspricht den Verfahren nach Absatz 6.3 zur Festlegung
einer neuen globalen technischen Regelung in dem globalen Register.

6.5. Verfügbarkeit von Dokumenten

Alle vom Exekutivausschuß nach diesem Artikel geprüften Dokumente werden veröffentlicht.

Artikel 7

Annahme und Notifikation der Anwendung festgelegter globaler technischer Regelungen

7.1. Eine Vertragspartei, die bei der Abstimmung der Festlegung einer globalen technischen Regelung
nach Artikel 6 zustimmt, ist verpflichtet, die technische Regelung dem von dieser Vertragspartei
zur Umsetzung in ihre eigenen Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahren zu unterziehen und
möglichst rasch eine abschließende Entscheidung anzustreben.

7.2. Eine Vertragspartei, die eine festgelegte globale technische Regelung in ihre eigenen Rechtsvor-
schriften umsetzt, teilt dem Generalsekretär schriftlich das Datum mit, ab dem sie die Regelung
anwenden wird. Die Notifikation muß binnen 60 Tagen nach ihrem Beschluß zur Annahme der
Regelung erfolgen. Enthält die festgelegte globale technische Regelung mehr als ein Niveau von
Grenzwerten oder Leistungsmerkmalen, so ist in der Notifikation anzugeben, welches Niveau
von Grenzwerten oder Leistungsmerkmalen von der Vertragspartei gewählt wurde.

7.3. Beschließt eine in Absatz 7.1 genannte Vertragspartei, die festgelegte globale technische Regelung
nicht in ihre eigenen Rechtsvorschriften umzusetzen, so teilt sie dem Generalsekretär schriftlich
ihren Beschluß sowie die Gründe für ihren Beschluß mit. Die Notifikation muß binnen sechzig
(60) Tagen nach ihrem Beschluß erfolgen.

7.4. Hat eine in Absatz 7.1 genannte Vertragspartei nach Ablauf eines Jahres nach dem Datum der
Festlegung der Regelung in dem globalen Register diese technische Regelung weder angenommen
noch beschlossen, die Regelung in ihre eigenen Rechtsvorschriften umzusetzen, so legt sie einen
Bericht über den Status der Regelung in ihren innerstaatlichen Verfahren vor. Auch für jeden
folgenden Einjahreszeitraum ist ein solcher Bericht vorzulegen, sofern am Ende dieses Zeitraums
keine dieser Maßnahmen getroffen wurde. Die in diesem Absatz vorgeschriebenen Berichte

7.4.1. umfassen eine Beschreibung der Schritte, die während des abgelaufenen Jahres unternommen
wurden, um zu einer endgültigen Entscheidung in bezug auf die Regelung zu gelangen, sowie
die Angabe des Datums, an dem diese Entscheidung voraussichtlich getroffen wird, und

7.4.2. werden dem Generalsekretär spätestens 60 Tage nach Ablauf des Einjahreszeitraums, für den der
Bericht vorgelegt wird, unterbreitet.

7.5. Werden von einer Vertragspartei Erzeugnisse, die einer festgelegten globalen technischen Rege-
lung entsprechen, zugelassen, ohne daß sie diese Regelung in ihre eigenen Rechtsvorschriften
umsetzt, so notifiziert sie dem Generalsekretär schriftlich das Datum, ab dem sie diese Erzeug-
nisse zuläßt. Die Vertragspartei übermittelt die Notifikation binnen sechzig (60) Tagen nach dem
Datum, ab dem die Erzeugnisse zugelassen werden. Enthält die festgelegte globale technische
Regelung mehr als ein Niveau von Grenzwerten oder Leistungsmerkmalen, so ist in der Notifika-
tion anzugeben, welches Niveau der Grenzwerte oder Leistungsmerkmale von der Vertragspartei
gewählt wurde.
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7.6. Eine Vertragspartei, die eine festgelegte globale technische Regelung in ihre eigenen Rechtsvor-
schriften umgesetzt hat, kann die Aufhebung oder Änderung der angenommenen Regelung
beschließen. Vor einem solchen Beschluß teilt die Vertragspartei jedoch dem Generalsekretär
schriftlich ihre Absicht und die Gründe für diese Maßnahme mit. Diese Mitteilungspflicht gilt
auch für eine Vertragspartei, die Erzeugnisse nach Absatz 7.5 zugelassen hat und beabsichtigt,
diese Erzeugnisse künftig nicht mehr zuzulassen. Die Vertragspartei setzt den Generalsekretär
von ihrem Beschluß, eine geänderte oder neue Regelung anzunehmen, binnen 60 Tagen nach
diesem Beschluß in Kenntnis. Auf Anfrage übermittelt die Vertragspartei den anderen Vertrags-
parteien umgehend Kopien einer solchen geänderten oder neuen Regelung.

Artikel 8

Beilegung von Streitigkeiten

8.1. Fragen betreffend die Bestimmungen einer festgelegten globalen technischen Regelung werden
dem Exekutivausschuß zur Lösung vorgelegt.

8.2. Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens werden, soweit möglich, im Wege der Konsultation oder Verhandlung
zwischen diesen Vertragsparteien beigelegt. Scheitert dieses Verfahren, können die betreffenden
Vertragsparteien übereinkommen, den Exekutivausschuß zur Lösung der Frage nach Artikel 7
Absatz 7.3 des Anhangs B anzurufen.

Artikel 9

Beitritt

9.1. Länder und regionale Organisationen zur wirtschaftlichen Integration im Sinne von Artikel 2
können Vertragspartei dieses Übereinkommens werden, und zwar entweder

9.1.1. durch Unterzeichnung ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung,

9.1.2. durch Unterzeichnung mit Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung, gefolgt von
der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung,

9.1.3. durch Annahme oder

9.1.4. durch Beitritt.

9.2. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ist beim Generalsekretär zu
hinterlegen.

9.3. Beim Beitritt

9.3.1. notifiziert nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens jedes Land oder jede regionale Orga-
nisation zur wirtschaftlichen Integration nach Artikel 7, welche nach Artikel 6 festgelegte(n)
globale(n) technische(n) Regelung(en) anzunehmen gedenkt, sowie gegebenenfalls Beschlüsse
über die Zulassung von Erzeugnissen, die diesen globalen technischen Regelungen entsprechen,
ohne daß sie diese Regelungen in ihre eigenen Rechtsvorschriften umsetzen. Enthalten die
festgelegten globalen technischen Regelungen mehr als ein Niveau von Grenzwerten oder
Leistungsmerkmalen, ist in der Notifikation anzugeben, welches Niveau von Grenzwerten oder
Leistungsmerkmalen von der Vertragspartei angenommen oder zugelassen wird;

9.3.2. erklären die regionalen Organisationen zur wirtschaftlichen Integration in unter ihre Zuständig-
keit fallenden Angelegenheiten, daß ihre Mitgliedstaaten ihnen in von diesem Übereinkommen
erfaßten Bereichen Befugnisse übertragen haben, einschließlich der Befugnis, Beschlüsse zu
fassen, die für ihre Mitgliedstaaten verbindlich sind.

9.4. Regionale Organisationen zur wirtschaftlichen Integration verlieren ihren Status als Vertrags-
partei, wenn sie die nach Absatz 9.3.2 erklärten Befugnisse verlieren. Sie setzen den Generalse-
kretär davon in Kenntnis.
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Artikel 10

Unterzeichnung

10.1. Dieses Übereinkommen liegt ab 25. Juni 1998 zur Unterzeichnung auf.

10.2. Dieses Übereinkommen liegt bis zu seinem Inkrafttreten zur Unterzeichnung auf.

Artikel 11

Inkrafttreten

11.1. Dieses Übereinkommen und seine Anhänge, die Bestandteile dieses Übereinkommens sind, treten
am dreißigsten (30.) Tag nach dem Datum in Kraft, an dem mindestens fünf (5) Länder und/oder
regionale Organisationen zur wirtschaftlichen Integration nach Artikel 9 Vertragspartei geworden
sind. Zu dieser Mindestzahl von fünf (5) Vertragsparteien müssen die Europäische Gemeinschaft,
Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika gehören.

11.2. Sind jedoch fünfzehn (15) Monate nach dem in Artikel 10 Absatz 1 genannten Datum die
Bestimmungen von Absatz 11.1 dieses Artikels nicht erfüllt, so treten dieses Übereinkommen
und seine Anhänge, die Bestandteile des Übereinkommens sind, am dreißigsten (30.) Tag nach
dem Datum in Kraft, an dem mindestens acht (8) Länder und/oder regionale Organisationen zur
wirtschaftlichen Integration nach Artikel 9 Vertragspartei geworden sind. In diesem Fall darf das
Inkrafttretungsdatum frühestens sechzehn (16) Monate nach dem in Artikel 10 Absatz 10.1
genannten Datum liegen. Mindestens eine (1) dieser acht (8) Vertragsparteien müssen entweder
die Europäische Gemeinschaft, Japan oder die Vereinigten Staaten von Amerika sein.

11.3. Für ein Land oder eine regionale Organisation zur wirtschaftlichen Integration, das (die) nach
dem Inkrafttreten des Übereinkommens Vertragspartei wird, tritt dieses Übereinkommen sechzig
(60) Tage nach dem Datum in Kraft, zu dem dieses Land oder diese regionale Organisation zur
wirtschaftlichen Integration seine (ihre) Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunde hinterlegt.

Artikel 12

Kündigung des Übereinkommens

12.1. Eine Vertragspartei kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen.

12.2. Die Kündigung dieses Übereinkommens durch eine Vertragspartei wird ein Jahr nach dem
Datum wirksam, an dem die Notifikation nach Absatz 12.1 beim Generalsekretär eingegangen
ist.

Artikel 13

Änderung des Übereinkommens

13.1. Eine Vertragspartei kann zu diesem Übereinkommen und den Anhängen dieses Übereinkom-
mens Änderungen vorschlagen. Änderungsvorschläge sind dem Generalsekretär vorzulegen, der
sie an alle Vertragsparteien übermittelt.

13.2. Ein nach Absatz 13.1 vorgelegter Änderungsvorschlag wird vom Exekutivausschuß auf seiner
nächsten planmäßigen Sitzung geprüft.

13.3. Wird die Änderung von den anwesenden und an der Abstimmung teilnehmenden Vertragspar-
teien einstimmig angenommen, so teilt der Exekutivausschuß dies dem Generalsekretär mit, der
die Änderung daraufhin allen Vertragsparteien übermittelt.
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13.4. Eine nach Absatz 13.3 übermittelte Änderung gilt als von allen Vertragsparteien angenommen,
wenn keine Vertragspartei binnen eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach dem Datum der
Übermittlung Einwände erhoben hat. Wurden keine Einwände erhoben, so tritt die Änderung
drei (3) Monate nach Ablauf der in diesem Absatz genannten Frist von sechs (6) Monaten für alle
Vertragsparteien in Kraft.

13.5. Der Generalsekretär notifiziert so bald wie möglich allen Vertragsparteien, ob Einwände gegen
den Änderungsvorschlag erhoben wurden oder nicht. Wurde ein solcher Einwand erhoben, so
gilt die Änderung als nicht angenommen und ist wirkungslos.

Artikel 14

Verwahrer

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Übereinkommens. Neben anderen
Aufgaben als Verwahrer notifiziert der Generalsekretär so bald wie möglich den Vertragsparteien

14.1. die Aufnahme oder Streichung technischer Regelungen nach Artikel 5,

14.2. die Festlegung oder Änderung globaler technischer Regelungen nach Artikel 6,

14.3. nach Artikel 7 eingegangene Notifikationen,

14.4. Unterzeichnungen, Annahmen und Beitritte nach den Artikeln 9 und 10,

14.5. nach Artikel 9 eingegangene Notifikationen,

14.6. die Daten, an denen dieses Übereinkommen nach Artikel 11 für die Vertragsparteien in Kraft
tritt,

14.7. nach Artikel 12 eingegangene Notifikationen über die Kündigung dieses Übereinkommens,

14.8. das Datum des Inkrafttretens von Änderungen dieses Übereinkommens nach Artikel 13,

14.9. nach Artikel 15 eingegangene Notifikationen betreffend die Hoheitsgebiete.

Artikel 15

Territorialer Geltungsbereich des Übereinkommens

15.1. Dieses Übereinkommen gilt für einen Teil oder alle Hoheitsgebiete einer Vertragspartei, deren
internationale Beziehungen diese Vertragspartei wahrnimmt, es sei denn, die Vertragspartei gibt,
bevor das Übereinkommen für sie in Kraft tritt, etwas anderes an.

15.2. Eine Vertragspartei kann dieses Übereinkommen in bezug auf einen Teil des Hoheitsgebiets oder
alle Hoheitsgebiete nach Artikel 12 separat kündigen.

Artikel 16

Sekretariat

Das Sekretariat dieses Übereinkommens wird vom Exekutivsekretär der ECE/UNO wahrgenommen. Der
Exekutivsekretär führt die folgenden Sekretariatsarbeiten durch:

16.1. Vorbereitung der Sitzungen des Exekutivausschusses und der Arbeitsgruppen,

16.2. Übermittlung von Berichten und sonstigen gemäß den Bestimmungen dieses Übereinkommens
erhaltenen Informationen an die Vertragsparteien und

16.3. Erledigung der ihm vom Exekutivausschuß übertragenen Aufgaben.
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Anhang A

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

1. In bezug auf die im Rahmen dieses Übereinkommens ausgearbeiteten globalen technischen Regelungen bedeutet der
Begriff „zulassen“ die Maßnahme einer Vertragspartei, mit der sie gestattet, daß Erzeugnisse, die einer globalen
technischen Regelung entsprechen, bei ihr in Verkehr gebracht werden, ohne daß sie diese globale technische
Regelung in ihre jeweiligen Rechtsvorschriften umgesetzt hat.

2. In bezug auf die im Rahmen dieses Übereinkommens ausgearbeiteten globalen technischen Regelungen bedeutet der
Begriff „annehmen“ die Umsetzung einer globalen technischen Regelung in die Rechtsvorschriften einer Vertrags-
partei.

3. In bezug auf die im Rahmen dieses Übereinkommens ausgearbeiteten globalen technischen Regelungen bedeutet der
Begriff „anwenden“ die Maßnahme, mit der eine Vertragspartei ab einem estimmten Datum, das heißt, dem
tatsächlichen Datum des Inkrafttretens der Regelung nach dem Rechtssystem der Vertragspartei, die Einhaltung einer
globalen technischen Regelung vorschreibt.

4. Der Begriff „Artikel“ bedeutet einen Artikel dieses Übereinkommens.

5. Der Begriff „Abstimmung mit einstimmigem Ergebnis“ bedeutet eine Abstimmung, bei der von keiner anwesenden
und an der Abstimmung teilnehmenden Vertragspartei Einwände im Sinne von Artikel 7 Absatz 7.2 des Anhangs B
erhoben werden.

6. Der Begriff „Vertragspartei“ bedeutet ein Land oder eine regionale Organisation zur wirtschaftlichen Integration, die
Vertragspartei dieses Übereinkommens ist.

7. Der Begriff „Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden
können“ bedeutet Ausrüstungsgegenstände oder Teile, deren Merkmale für die Sicherheit, den Umweltschutz, die
Energieeffizienz oder die Diebstahlsicherung von Bedeutung sind. Diese Ausrüstungsgegenstände und Teile umfassen
unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Auspuffsysteme, Reifen, Antriebsmaschinen, Lärmschutzeinrichtungen,
Alarmsysteme zur Diebstahlsicherung, Warneinrichtungen und Kinderrückhalteeinrichtungen.

8. Der Begriff „festgelegte globale technische Regelung“ bedeutet eine globale technische Regelung, die gemäß diesem
Übereinkommen in das globale Register aufgenommen wurde.

9. Der Begriff „aufgenommene technische Regelung“ bedeutet eine nationale oder regionale technische Regelung, die im
Sinne dieses Übereinkommens in das Vorschlagskompendium aufgenommen wurde.

10. Der Begriff „Selbstzertifizierung des Herstellers“ bedeutet die gesetzliche Vorschrift einer Vertragspartei, nach der ein
Hersteller von Radfahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und/oder Teilen, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder
verwendet werden können, zertifizieren muß, daß jedes (jeder) vom Hersteller in Verkehr gebrachte Fahrzeug,
Ausrüstungsgegenstand oder Teil spezifische technische Anforderungen erfüllt.

11. Der Begriff „regionale Organisation zur wirtschaftlichen Integration“ bedeutet eine Organisation, die von souveränen
Ländern gegründet wurde und sich aus solchen zusammensetzt und die Befugnisse in von diesem Übereinkommen
erfaßten Angelegenheiten hat, einschließlich der Befugnis, Beschlüsse zu fassen, die für alle ihre Mitgliedstaaten in
bezug auf diese Angelegenheiten verbindlich sind.

12. Der Begriff „Generalsekretär“ bedeutet der Generalsekretär der Vereinten Nationen.

13. Der Begriff „transparente Verfahren“ bedeutet Verfahren, die dazu bestimmt sind, die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit und die Teilnahme am Reglementierungsprozeß im Rahmen dieses Übereinkommens zu fördern. Dazu gehört die
Veröffentlichung von

1) Ankündigungen von Sitzungen der Arbeitsgruppen und des Exekutivausschusses und

2) Arbeitsdokumenten und endgültigen Dokumenten.

Sie sollten ferner die Möglichkeit bieten, Stellungnahmen und Argumente vorzubringen auf

1) Sitzungen der Arbeitsgruppen durch Organisationen mit beratender Funktion und

2) Sitzungen der Arbeitsgruppen und des Exekutivausschusses durch den Sitzungen vorangehende Anhörung von
Vertretern der Vertragsparteien.

14. Der Begriff „Typgenehmigung“ bedeutet die schriftliche Genehmigung einer Vertragspartei (oder einer von einer
Vertragspartei benannten zuständigen Behörde), nach der ein Fahrzeug und/oder ein Ausrüstungsgegenstand und/oder
ein Teil, das in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden kann, bestimmte technische Anforderungen
erfüllt. Die Typgenehmigung ist eine Vorbedingung für das Inverkehrbringen des Fahrzeugs, des Ausrüstungsgegen-
stands oder des Teils.

15. Der Begriff „ECE/UNO-Regelungen“ bedeutet Regelungen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen, die im
Rahmen des Übereinkommens von 1958 angenommen wurden.

16. Der Begriff „Arbeitsgruppe“ bedeutet ein der ECE untergeordnetes technisches Fachgremium, dessen Funktion es ist,
Empfehlungen hinsichtlich der Festlegug harmonisierter oder neuer globaler Regelungen zur Aufnahme in das globale
Register auszuarbeiten und Änderungen der im globalen Register festgelegten technischen Regelungen zu prüfen.

17. Der Begriff „Übereinkommen von 1958“ bedeutet das Übereinkommen über die Annahme einheitlicher technischer
Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder
verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach
diesen Vorschriften erteilt wurden.
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Anhang B

Zusammensetzung und Verfahrensregeln für den Exekutivausschuß

Artikel 1

Die Mitgliedschaft im Exekutivausschuß ist Vertragsparteien vorbehalten.

Artikel 2

Alle Vertragsparteien sind Mitglieder des Exekutivausschusses.

Artikel 3

3.1. Mit Ausnahme des Absatzes 3.2 hat jede Vertragspartei eine Stimme.

3.2. Sind eine regionale Organisation zur wirtschaftlichen Integration und einer oder mehrere ihrer Mitgliedstaaten
Vertragsparteien dieses Übereinkommens, so übt die regionale Organisation zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit in
unter ihre Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten ihr Stimmrecht mit einer Zahl von Stimmen aus, die der Zahl
ihrer Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, entspricht. Eine solche Organisation übt ihr
Stimmrecht nicht aus, wenn dieses von einem oder mehreren ihrer Mitgliedstaaten ausgeübt wird oder umgekehrt.

Artikel 4

Um ihre Stimme abgeben zu können, muß eine Vertragspartei anwesend sein. Bei der Stimmabgabe durch ihre regionale
Organisation zur wirtschaftlichen Intergration braucht die Vertragspartei nicht anwesend zu sein.

Artikel 5

5.1. Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Vertragsparteien bei der Stimmabgabe anwesend ist.

5.2. Zur Feststellung der Beschlußfähigkeit im Sinne dieses Artikels und zur Feststellung der Zahl der Vertragsparteien, die
erforderlich ist, um ein Drittel der anwesenden und nach Artikel 7 Absatz 7.1 dieses Anhangs an der Abstimmung
teilnehmenden Vertragsparteien darzustellen, werden eine regionale Organisation zur wirtschaftlichen Integration
und ihre Mitgliedstaaten als eine Vertragspartei gezählt.

Artikel 6

6.1. Der Exekutivausschuß wählt auf seiner ersten Sitzung jedes Kalenderjahrs aus den Reihen seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende werden
mit Zweidrittelmehrheit aller anwesenden und an der Abstimmung teilnehmenden Vertragsparteien gewählt.

6.2. Weder der Vorsitzende noch der stellvertretende Vorsitzende dürfen länger als zwei Jahre in Folge aus der gleichen
Vertragspartei stammen. In ein und demselben Jahr dürfen der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende nicht
aus der gleichen Vertragspartei stammen.

Artikel 7

7.1. Die Aufnahme einer nationalen oder regionalen Regelung in das Vorschlagskompendium erfolgt durch Zustimmung
entweder mindestens eines Drittels der Stimmen der anwesenden und an der Abstimmung teilnehmenden Vertrags-
parteien (im Sinne von Artikel 5 Absatz 5.2 dieses Anhangs) oder eines Drittels sämtlicher abgegebener Stimmen,
was immer zur Erreichung des positiven Abstimmungsergebnisses günstiger ist. In beiden Fällen muß das eine Drittel
die Stimme entweder der Europäischen Gemeinschaft, Japans oder der Vereinigten Staaten einschließen, sofern diese
Vertragspartei sind.

7.2. Für die Festlegung einer globalen technischen Regelung in dem globalen Register, die Änderung einer festgelegten
globalen technischen Regelung und die Änderung dieses Übereinkommens ist die einstimmige Zustimmung der
anwesenden und an der Abstimmung teilnehmenden Vertragsparteien erforderlich. Erhebt eine anwesende und an
der Abstimmung teilnehmende Vertragspartei einen Einwand gegen eine Angelegenheit, die nur durch eine Abstim-
mung mit einstimmigem Ergebnis angenommen werden kann, so muß sie binnen sechzig (60) Tagen ab dem
Abstimmungsdatum dem Generalsekretär eine schriftliche Erklärung zu ihrem Einwand übermitteln. Versäumt es
diese Vertragspartei, eine solche Erklärung innerhalb dieses Zeitraums zu übermitteln, so wird davon ausgegangen,
daß sie der Angelegenheit, über die abgestimmt worden war, zugestimmt hat. Versäumen es alle Vertragsparteien, die
Einwände erhoben haben, eine solche schriftliche Erklärung abzugeben, so gilt die Abstimmung über die Angelegen-
heit als Abstimmung mit einstimmigem Ergebnis für die Annahme der Angelegenheit durch alle anwesenden und an
der Abstimmung teilnehmenden Personen. In diesem Fall gilt der erste Tag nach diesem Zeitraum von 60 Tagen als
Abstimmungsdatum.

7.3. Alle anderen zur Entscheidung anstehenden Fragen können nach Ermessen des Exekutivausschusses nach dem in
Absatz 7.2 beschriebenen Abstimmungsverfahren entschieden werden.
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Artikel 8

Vertragsparteien, die sich der Stimme enthalten, werden als an der Abstimmung nicht teilnehmend angesehen.

Artikel 9

Der Exekutivsekretär beruft, immer wenn eine Abstimmung nach Artikel 5, 6 oder 13 dieses Übereinkommens erforder-
lich oder wenn dies zur Durchführung der Tätigkeiten im Rahmen dieses Übereinkommens notwendig ist, den Exekutiv-
ausschuß ein.
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ANHANG II

Die Europäische Gemeinschaft erklärt in bezug die unter ihre Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten, daß ihr ihre
Mitgliedstaaten Befugnisse, einschließlich der Befugnis, für sie verbindliche Entscheidungen zu treffen, übertragen haben.

ANHANG III

PRAKTISCHE MODALITÄTEN DER BETEILIGUNG DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDSTAATEN ALS
VERTRAGSPARTEIEN DES PARLLELÜBEREINKOMMENS IM RAHMEN DER ARBEITEN DER ECE/UNO

1. Der Beitrag der Gemeinschaft in bezug auf die Prioritäten des Arbeitsprogramms wird gegebenenfalls nach dem
Verfahren des Artikels 300 Absatz 1 des Vertrags festgelegt.

2. Sachverständige der Kommission und der Mitgliedstaaten nehmen an den vorbereitenden Arbeiten der Sachverständi-
gengruppen mit dem Ziel teil, die Aufnahme eines Vorschlags für eine globale technische Regelung in das globale
Register oder die Änderung einer bestehenden Regelung zu erleichtern. Bei diesen vorbereitenden Arbeiten können die
Sachverständigen der Mitgliedstaaten sich zu technischen Fragen äußern und an den Erörterungen über technische
Fragen uneingeschränkt teilnehmen, jedoch nur auf der Grundlage ihres Fachwissens und ohne bindende Wirkung für
die Gemeinschaft.

Ansonsten nehmen die Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des Parallelübereinkommens sind, ihre Rechte und
Pflichten im Rahmen dieses Übereinkommens lediglich auf dem nichtharmonisierten Sektor wahr und dies nur,
insofern eine globale technische Regelung parallel mit oder zu einer technischen Regelung festgelegt wird, die für die
Gemeinschaft gemäß dem Abkommen von 1958 ohne bindende Wirkung ist und vom Rat nicht auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wurde, daß die Gemeinschaft diese Rechte und Pflichten wahr-
nimmt.

3. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung des
Arbeitsprogramms und dem Verlauf und den Ergebnissen der vorbereitenden Arbeiten. Die Kommission legt darüber
hinaus dem Europäischen Parlament rechtzeitig die Entwürfe der globalen technischen Regelungen und Änderungen
vor.

4. Die Kommission vertritt die Gemeinschaft in dem nach Artikel 3 des Parallelübereinkommens eingesetzten Exekutiv-
ausschuß. Das Stimmrecht der Gemeinschaft in den Organen des Übereinkommens wird von der Kommission
ausgeübt.

5. Die Organe der Gemeinschaft werden ihre Arbeiten nach Möglichkeit beschleunigen, um die Abstimmung innerhalb
der ECE/UNO nicht unnötig zu verzögern. Dazu legt die Kommission ihren Vorschlag oder Beschlußentwurf in
Übereinstimmung mit Artikel 5 Absatz 1 des Beschlusses betreffend den Abschluß des Übereinkommens vor, sobald
alle wesentlichen Elemente des Entwurfs einer globalen technischen Regelung oder Änderung festliegen.
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EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM

GEMEINSAMER EWR-AUSSCHUSS

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 1/1999

vom 29. Januar 1999

über die Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)
des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 77/97
vom 12. November 1997 (1) geändert.

Die Entscheidung 92/627/EG der Kommission vom 17. Oktober 1996 zur Umsetzung von Artikel 2 der
Richtlinie 77/311/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den
Geräuschpegel in Ohrenhöhe der Fahrer von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern (2)
ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang II des Abkommens wird in Kapitel II unter Nummer 10 (Richtlinie 77/311/EWG des Rates)
folgender Gedankenstrich eingefügt:

„— 396 D 0627: Entscheidung 96/627/EG der Kommission vom 17. Oktober 1996 (ABl. L 282 vom
1.11.1996, S. 72).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Entscheidung 96/627/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen
Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

(1) ABl. L 134 vom 7.5.1998, S. 5.
(2) ABl. L 282 vom 1.11.1996, S. 72.
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Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 2/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 106/98
vom 27. November 1998 (1) geändert.

Die Richtlinie 97/71/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Änderung der Anhänge der
Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstge-
halten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide, Lebensmitteln tierischen
Ursprungs und bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, einschließlich Obst und Gemüse (2) ist in
das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) In Anhang II des Abkommens wird in Kapitel XII unter Nummer 38 (Richtlinie 86/362/EWG des
Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
„—397 L 0071: Richtlinie 97/71/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 (ABl. L 347 vom
18.12.1997, S. 42).“

(2) In Anhang II des Abkommens wird in Kapitel XII unter Nummer 39 (Richtlinie 86/363/EWG des
Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
„—397 L 0071: Richtlinie 97/71/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 (ABl. L 347 vom
18.12.1997, S. 42).“

(3) In Anhang II des Abkommens wird in Kapitel XII unter Nummer 54 (Richtlinie 90/642/EWG des
Rates) folgender Gedankenstrich angefügt:
„—397 L 0071: Richtlinie 97/71/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 (ABl. L 347 vom
18.12.1997, S. 42).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie 97/71/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen
Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) ABl. L 277 vom 28.10.1999, S. 40.
(2) ABl. L 347 vom 18.12.1997, S. 42.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 3/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 106/98
vom 27. November 1998 (1) geändert.

Die Richtlinie 98/28/EG der Kommission vom 29. April 1998 über die Zulassung einer Abweichung von
bestimmten Vorschriften der Richtlinie 93/43/EWG des Rates über Lebensmittelhygiene bei der Beförde-
rung von Rohzucker auf See (2) ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang II des Abkommens wird in Kapitel XII unter Nummer 54j (Richtlinie 93/43/EWG des Rates)
folgender Gedankenstrich angefügt:

„— 398 L 0028: Richtlinie 98/28/EG der Kommission vom 29. April 1998 (ABl. L 140 vom
12.5.1998, S. 10).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie 98/28/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen
Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) ABl. L 277 vom 28.10.1999, S. 40.
(2) ABl. L 140 vom 12.5.1998, S. 10.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 4/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 101/98
vom 30. Oktober 1998 (1) geändert.

Die Verordnung (EG) Nr. 426/98 der Kommission vom 23. Februar 1998 zur Änderung der Anhänge I, II
und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die
Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs (2)
und die Verordnung (EG) Nr. 613/98 der Kommission vom 18. März 1998 zur Änderung der Anhänge II,
III und IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für
die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen
Ursprungs (3) sind in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang II des Abkommens werden in Kapitel XIII unter Nummer 14 (Verordnung (EWG) Nr. 2377/90
des Rates) folgende Gedankenstriche eingefügt:

„— 398 R 0426: Verordnung (EG) Nr. 426/98 der Kommission vom 23. Februar 1998 (ABl. L 53
vom 24.2.1998, S. 3);

— 398 R 0613: Verordnung (EG) Nr. 613/98 der Kommission vom 18. März 1998 (ABl. L 82 vom
19.3.1998, S. 14).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnungen (EG) Nr. 426/98 und (EG) Nr. 613/98 in isländischer und norwegischer
Sprache, der den jeweiligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) ABl. L 197 vom 29.7.1999, S. 53, berichtigt in ABl. L 226 vom 27.8.1999, S 43.
(2) ABl. L 53 vom 24.2.1998, S. 3.
(3) ABl. L 82 vom 19.3.1998, S. 14.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 5/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung)

des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 118/98
vom 18. Dezember 1998 (1) geändert.

Die Entscheidung 98/143/EG der Kommission vom 3. Februar 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung
der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates
betreffend Systeme von mechanisch befestigten Dachabdichtungen (2) ist in das Abkommen aufzunehmen.

Die Entscheidung 98/213/EG der Kommission vom 9. März 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung
der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates
betreffend Bausätze für Trennwände (3) ist in das Abkommen aufzunehmen.

Die Entscheidung 98/214/EG der Kommission vom 9. März 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung
der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates
betreffend Metallbauprodukte und Zubehörteile (4) ist in das Abkommen aufzunehmen.

Die Entscheidung 98/279/EG der Kommission vom 5. Dezember 1997 über das Verfahren zur Bescheini-
gung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates
betreffend nichtlasttragende Schalungssysteme/-bausätze, bestehend aus Hohlkörperelementen, aus Wärme-
dämmaterialien und — mitunter — Beton (5) ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang II des Abkommens werden in Kapitel XXI unter Nummer 1 (Richtlinie 86/106/EWG des Rates)
folgende Gedankenstriche eingefügt:

„— 398 D 0143: Entscheidung 98/143/EG der Kommission vom 3. Februar 1998 (ABl. L 42 vom
14.2.1998, S. 58);

— 398 D 0213: Entscheidung 98/213/EG der Kommission vom 9. März 1998 (ABl. L 80 vom
18.3.1998, S. 41);

— 398 D 0214: Entscheidung 98/214/EG der Kommission vom 9. März 1998 (ABl. L 80 vom
18.3.1998, S. 46);

— 398 D 0279: Entscheidung 98/279/EG der Kommission vom 5. Dezember 1997 (ABl. L 127 vom
29.4.1998, S. 26).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Entscheidungen 98/143/EG, 98/213/EG, 98/214/EG und 98/279/EG in isländischer und
norwegischer Sprache, der den jeweiligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

(1) ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 46.
(2) ABl. L 42 vom 14.2.1998, S. 58.
(3) ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 41.
(4) ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 46.
(5) ABl. L 127 vom 29.4.1998, S. 26.
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Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 6/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs XI (Telekommunikationsdienste) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang XI des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 120/98
vom 18. Dezember 1998 (1) geändert.

Die Entscheidung Nr. 710/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 1997 über ein
koordiniertes Genehmigungskonzept für satellitengestützte persönliche Kommunikationsdienste in der
Gemeinschaft (2) ist in das Abkommen aufzunehmen.

Die Bestimmungen der Entscheidung Nr. 710/97/EG, die sich auf Drittländer beziehen, sind für die Zwecke
des Abkommens anzupassen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XI des Abkommens wird nach Nummer 5c (Richtlinie 95/62/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates) folgende Nummer eingefügt:

„5ca. 397 D 0710: Entscheidung Nr. 710/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.
März 1997 über ein koordiniertes Genehmigungskonzept für satellitengestützte persönliche
Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft (ABl. L 105 vom 23.4.1997, S. 4).

Die Entscheidung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:

Für die in Artikel 9 der Entscheidung beschriebenen Beziehungen zu Drittländern gilt folgendes:

1. Um bei der Anwendung einer Drittlandsregelung auf satellitengestützte persönliche Kommuni-
kationsdienste größtmögliche Konvergenz zu erreichen, tauschen die Vertragsparteien die in
Artikel 9 Absatz 1 genannten Informationen aus und konsultieren einander im Rahmen des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses und gemäß von den Vertragsparteien zu vereinbarenden
besonderen Verfahren über Angelegenheiten, auf die in Artikel 9 Absatz 2 Bezug genommen
wird.

2. Wenn die Gemeinschaft auf der Grundlage des Artikels 9 Absatz 2 mit einem Drittland über
wirksamen und vergleichbaren Zugang für ihre Organisationen verhandelt, bemüht sie sich
darum, für die Organisationen der EFTA-Staaten eine Gleichbehandlung zu erreichen.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Entscheidung Nr. 710/97/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jewei-
ligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens übermittelt worden sind.

(1) ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 49.
(2) ABl. L 105 vom 23.4.1997, S. 4.
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Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 7/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs XI (Telekommunikationsdienste) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang XI des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 120/98
vom 18. Dezember 1998 (1) geändert.

Die Richtlinie 97/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 über die
Zusammenschaltung in der Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung eines Universaldienstes
und der Interoperabilität durch Anwendung der Grundsätze für einen offenen Netzzugang (ONP) (2) ist in
das Abkommen aufzunehmen.

Die Bestimmungen der Richtlinie 97/33/EG, die sich auf Drittländer beziehen, sind für die Zwecke des
Abkommens anzupassen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XI des Abkommens wird nach Nummer 5ca (Entscheidung Nr. 710/97/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates) folgende Nummer eingefügt:

„5cb. 397 L 0033: Richtlinie 97/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni
1997 über die Zusammenschaltung in der Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung
eines Universaldienstes und der Interoperabilität durch Anwendung der Grundsätze für einen
offenen Netzzugang (ONP) (ABl. L 199 vom 26.7.1997, S. 32).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:

a) In Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort ‚Vertrag‘ durch das Wort ‚Abkommen‘
ersetzt;

b) für die in Artikel 21 beschriebene Zusammenschaltung mit Organisationen aus Drittländern
gilt folgendes:

1. Um bei der Anwendung einer Drittlandsregelung auf die Zusammenschaltung größtmög-
liche Konvergenz zu erreichen, tauschen die Vertragsparteien die in Artikel 21 Absatz 1
genannten Informationen aus und konsultieren einander im Rahmen des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses und gemäß von den Vertragsparteien zu vereinbarenden besonderen
Verfahren über Angelegenheiten, auf die in Artikel 21 Absatz 2 Bezug genommen wird.

2. Wenn die Gemeinschaft auf der Grundlage des Artikels 21 Absatz 2 mit einem Drittland
über vergleichbare Rechte für ihre Organisationen verhandelt, bemüht sie sich darum, für
die Organisationen der EFTA-Staaten eine Gleichbehandlung zu erreichen.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie 97/33/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen
Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens übermittelt worden sind.

(1) ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 49.
(2) ABl. L 199 vom 26.7.1997, S. 32.
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Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 8/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 121/98
vom 18. Dezember 1998 (1) geändert.

Die Richtlinie 98/35/EG des Rates vom 25. Mai 1998 zur Änderung der Richtlinie 94/58/EG über
Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten (2) ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XIII des Abkommens wird unter Nummer 54a (Richtlinie 94/58/EG des Rates) folgendes
eingefügt:

„, geändert durch:

— 398 L 0035: Richtlinie 98/35/EG des Rates vom 25. Mai 1998 (ABl. L 172 vom 17.6.1998, S. 1).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie 98/35/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen
Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 50.
(2) ABl. L 172 vom 17.6.1998, S. 1.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 9/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 121/98
vom 18. Dezember 1998 (1) geändert.

Die Richtlinie 98/55/EG des Rates vom 17. Juli 1998 zur Änderung der Richtlinie 93/75/EWG über
Mindestanforderungen an Schiffe, die Seehäfen der Gemeinschaft anlaufen oder aus ihnen auslaufen und
gefährliche oder umweltschädliche Güter befördern (2), ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XIII des Abkommens wird unter Nummer 55a (Richtlinie 93/75/EWG des Rates) folgender
Gedankenstrich eingefügt:

„— 398 L 0055: Richtlinie 98/55/EG des Rates vom 17. Juli 1998 (ABl. L 215 vom 1.8.1998,
S. 65).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie 98/55/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen
Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 50.
(2) ABl. L 215 vom 1.8.1998, S. 65.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 10/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 121/98
vom 18. Dezember 1998 (1) geändert.

Die Richtlinie 98/42/EG der Kommission vom 19. Juni 1998 zur Änderung der Richtlinie 95/21/EG des Rates
zur Durchsetzung internationaler Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung von Verschmutzung und
die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlaufen und in Hoheits-
gewässern der Mitgliedstaaten fahren (Hafenstaatkontrolle) (2), ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XIII des Abkommens wird unter Nummer 56b (Richtlinie 95/21/EG des Rates) folgendes
angefügt:

„, geändert durch:

— 398 L 0042: Richtlinie 98/42/EG der Kommission vom 19. Juni 1998 (ABl. L 184 vom
27.6.1998, S. 40).“

Artikel 2

Der Wortlaut der Richtlinie 98/42/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen
Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 50.
(2) ABl. L 184 vom 27.6.1998, S. 40.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 11/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 121/98
vom 18. Dezember 1998 (1) geändert.

Die Achte Richtlinie 97/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 1997 zur Regelung
der Sommerzeit (2) ist in das Abkommen aufzunehmen.

Island wendet aufgrund seiner geographischen Lage das ganze Jahr hindurch Greenwich Mean Time
(GMT) an —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XIII des Abkommens erhält Nummer 68b (Siebte Richtlinie 94/21/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates) folgende Fassung:

„397 L 0044: Achte Richtlinie 97/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli
1997 zur Regelung der Sommerzeit (ABl. L 206 vom 1.8.1997, S. 62).

Die Richtlinie gilt für Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpassung:

Diese Richtlinie findet in Island keine Anwendung.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Achten Richtlinie 97/44/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen
Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 50.
(2) ABl. L 206 vom 1.8.1997, S. 62.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 12/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs XV (Staatliche Beihilfen) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang XV des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 20/98
vom 6. März 1998 (1) geändert.

Die Verordnung (EG) Nr. 1540/98 des Rates vom 29. Juni 1998 zur Neuregelung der Beihilfen für den
Schiffbau (2), ist in das Abkommen aufzunehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XV des Abkommens erhält Nummer 1b (Richtlinie 90/684/EWG des Rates) folgende Fassung:

„398 R 1540: Verordnung (EG) Nr. 1540/98 des Rates vom 29. Juni 1998 zur Neuregelung der
Beihilfen für den Schiffbau (ABl. L 202 vom 18.7.1998, S. 1).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:

a) Der Ausdruck ‚Mitgliedstaat‘ wird durch den Ausdruck ‚EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat‘, der
Ausdruck ‚Mitgliedstaats‘ durch den Ausdruck ‚EG-Mitgliedstaats oder EFTA-Staats‘ und der Ausdruck
‚Mitgliedstaaten‘ durch den Ausdruck ‚EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten‘ ersetzt.

b) Der Ausdruck ‚Kommission‘ wird durch den Ausdruck ‚zuständige Überwachungsbehörde gemäß
Artikel 62 EWR-Abkommen‘ ersetzt.

c) Der Ausdruck ‚mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar‘ wird durch den Ausdruck ‚mit dem Funktio-
nieren des EWR-Abkommens vereinbar‘ ersetzt.

d) In Artikel 1 Buchstabe e) wird der Ausdruck ‚die staatlichen Beihilfen gemäß den Artikeln 92 und 93
des Vertrags‘ durch den Ausdruck ‚die staatlichen Behilfen gemäß den Artikeln 61 und 62 des
EWR-Abkommens‘ ersetzt.

e) In Artikel 2 Absatz 2 wird der Satzteil ‚unbeschadet der Gemeinschaftlichen Leitlinien für staatliche
Beihilfen im Seeverkehr‘ durch den Satzteil ‚unbeschadet der Gemeinschaftlichen Leitlinien für
staatliche Beihilfen im Seeverkehr (3) und der verfahrens- und materiellrechtlichen Vorschriften der
EFTA-Überwachungsbehörde auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen, Kapitel 24a, Staatliche
Beihilfen im Seeverkehr (4),‘ ersetzt.

f) In Artikel 4 Absatz 4 wird der Satzteil ‚die für diese neuen Tätigkeiten anwendbaren gemeinschaftli-
chen Vorschriften und Regeln‘ durch den Satzteil ‚die für diese neuen Tätigkeiten anwendbaren
Bestimmungen des EWR-Abkommens‘ ersetzt.

g) In Artikel 5 Absatz 1 wird der Satzteil ‚mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien für staatliche Beihilfen
zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten‘ durch den Satzteil ‚mit den
Gemeinschaftlichen Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unter-
nehmen in Schwierigkeiten (5) und den verfahrens- und materiellrechtlichen Vorschriften der EFTA-
Überwachungsbehörde auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen, Kapitel 16, Staatliche Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (6),‘ ersetzt.

(1) ABl. L 272 vom 8.10.1998, S. 35.
(2) ABl. L 202 vom 18.7.1998, S. 1.
(3) ABl. C 205 vom 5.7.1997, S. 5.
(4) ABl. L 316 vom 20.11.1997, S. 23.
(5) ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12.
(6) ABl. C 38 vom 5.2.1998, S. 19.
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h) In Artikel 7 wird die Angabe ‚Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a) des Vertrags‘ durch die Angabe
‚Artikel 61 Absatz 3 Buchstabe a)‘, und die Angabe ‚Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c) des Vertrags‘
durch die Angabe ‚Artikel 61 Absatz 3 Buchstabe c)‘ ersetzt.

i) In Artikel 7 wird der Satzteil ‚in den geltenden gemeinschaftlichen Leitlinien für Regionalbeihilfen‘
durch den Satzteil ‚in den geltenden gemeinschaftlichen Leitlinien für Regionalbeihilfen (1) und den
verfahrens- und materiellrechtlichen Vorschriften der EFTA-Überwachungsbehörde auf dem Gebiet
der staatlichen Beihilfen, Teil VI, Regionalbeihilfen (2)‘ ersetzt.

j) In Artikel 8 wird der Satzteil ‚mit den Regeln des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Forschungs-
und Entwicklungsbeihilfen‘ durch den Ausdruck ‚mit den Regeln des Gemeinschaftsrahmens für
staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen (3) und den verfahrens- und materiellrechtlichen
Vorschriften der EFTA-Überwachungsbehörde auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen, Kapitel 14,
Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen (4)‘ ersetzt.

k) In Artikel 9 wird der Satzteil ‚mit den Regeln des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umwelt-
schutzbeihilfen‘ durch den Ausdruck ‚mit den Regeln des Gemeinschaftsrahmens für staatliche
Umweltschutzbeihilfen (5) und der verfahrens- und materiellrechtlichen Vorschriften der EFTA-Über-
wachungsbehörde auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen, Kapitel 15, Umweltschutzbeihilfen (6)‘
ersetzt.

l) In Artikel 10 Absatz 1 wird die Angabe ‚Artikel 93 des Vertrags‘ durch die Angabe ‚Artikel 62
EWR-Abkommen‘ ersetzt. In Artikel 10 Absatz 2 wird die Angabe ‚Artikel 92 des Vertrags‘ durch die
Angabe ‚Artikel 61 EWR-Abkommen‘ ersetzt.“

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1540/98 in isländischer und norwegischer Sprache, der den
jeweiligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Er gilt ab 1. Januar 1999.

Artikel 4

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO

(1) ABl. C 74 vom 10.3.1998, S. 9.
(2) ABl. L 111 vom 29.4.1999, S. 46.
(3) ABl. C 45 vom 17.2.1996, S. 5.
(4) ABl. L 245 vom 26.9.1996, S. 20.
(5) ABl. C 72 vom 10.3.1994, S. 3.
(6) ABl. L 231 vom 3.9.1994, S. 1.
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES
Nr. 15/1999

vom 29. Januar 1999
über die Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, geändert durch das Anpassungsproto-
koll zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkommen“ genannt, insbe-
sondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluß des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 121/98
vom 18. Dezember 1998 (1) geändert.

Das Protokoll Nr. 9 zur Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik
Finnland und des Königreichs Schweden und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden
Verträge (2) ersetzt seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1. Januar 1995 das Abkommen
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Österreich über den Güterverkehr im
Transit auf der Schiene und Straße (3).

In den Artikeln 11 und 12 des Protokolls Nr. 9 zur Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und
Schwedens ist eine Sonderregelung für den Transitverkehr von Lastkraftwagen durch Österreich und für den
grenzüberschreitenden Straßengüterkraftverkehr mit Österreich auf der Grundlage von Transitrechten
(Ökopunkten) vorgesehen.

In der Verordnung (EG) Nr. 3298/94 (4) der Kommission vom 21. Dezember 1994 werden verfahrenstech-
nische Einzelheiten im Zusammenhang mit dem durch Artikel 11 des Protokolls Nr. 9 zur Akte über den
Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens begründeten System von Transitrechten (Ökopunkten) für
Lastkraftwagen im Transit durch Österreich festgelegt.

Die Verordnung (EG) Nr. 3298/94 wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1524/96 der Kommission vom
30. Juli 1996 (5) geändert.

Das Protokoll Nr. 9 zur Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens, die Verordnung (EG)
Nr. 3298/94 der Kommission und die Verordnung (EG) Nr. 1524/96 der Kommission sind in das
Abkommen aufzunehmen.

Die in Kapitel VI Buchstabe A Nummer 6 des Anhangs I der Akte über den Beitritt Österreich, Finnlands
und Schwedens enthaltenen Anpassungen der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 26. März
1992 über den Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt in der Gemeinschaft für Beförderungen aus oder nach
einem Mitgliedstaat oder durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten (6), sind in das Abkommen aufzu-
nehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

In Anhang XIII des Abkommens wird unter Nummer 26a (Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates)
folgendes angefügt:

„und geändert und ergänzt durch:

— 1 94 N: Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland
und des Königreichs Schwedens und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden
Verträge (ABl. C 241 vom 29.8.1994, S. 21, angepaßt durch ABl. L 1 vom 1.1.1995, S. 1).

— 394 R 3298: Verordnung (EG) Nr. 3298/94 der Kommission vom 21. Dezember 1994 über
verfahrenstechnische Einzelheiten im Zusammenhang mit dem System von Transitrechten
(Ökopunkten) für Lastkraftwagen im Transit durch Österreich, begründet durch Artikel 11 des
Protokolls Nr. 9 zur Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens (ABl. L 341 vom
30.12.1994, S. 20).

(1) ABl. L 297 vom 18.11.1999, S. 50.
(2) ABl. C 241 vom 29.8.1994, S. 21, angepaßt durch ABl. L 1 vom 1.1.1995, S. 1.
(3) ABl. L 373 vom 21.12.1992, S. 6.
(4) ABl. L 341 vom 30.12.1994, S. 20.
(5) ABl. L 190 vom 31.7.1996, S. 13.
(6) ABl. L 95 vom 9.4.1992, S. 1, berichtigt im ABl. L 213 vom 29.7.1992, S. 36.
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— 396 R 1524: Verordnung (EG) Nr. 1524/96 der Kommission vom 30. Juli 1996 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 3298/94 über ein System von Ökopunkten für Lastkraftwagen im Transit
durch Österreich (ABl. L 190 vom 31.7.1996, S. 13).“

Artikel 2

Die Anpassungen a) bis g) unter Nummer 26a (Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates) des Anhangs XIII
des Abkommens erhalten folgende Fassung:

„a) Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

‚(2) Bei Beförderungen aus einer Vertragspartei nach einem Drittland und umgekehrt gilt diese
Verordnung für die in der Vertragspartei, in dem die Be- oder Entladung stattfindet, zurückgelegte
Wegstrecke nicht, sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren.‘

b) Artikel 1 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

‚(3) Die in bilateralen Abkommen zwischen EFTA-Staaten und den jeweiligen Drittländern
enthaltenen Vorschriften für die in Absatz 2 genannten Beförderungen aus einem EFTA-Staat nach
einem Drittland, die es aufgrund bilateraler Genehmigungen oder einer freizügigen Regelung
gestatten, daß Be- oder Entladungen in einer Vertragspartei auch von Transportunternehmen
durchgeführt werden, die nicht in dieser Vertragspartei niedergelassen sind, werden von dieser
Verordnung nicht berührt, sofern der Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen Transportunter-
nehmern der Gemeinschaft und Transportunternehmern der EFTA-Staaten gewahrt bleibt.‘

c) Die EFTA-Staaten erkennen die von den Mitgliedstaaten der EG gemäß der Verordnung erteilte
Gemeinschaftslizenz an. Für die Zwecke dieser Anerkennung wird in den Allgemeinen Bestim-
mungen über die Gemeinschaftslizenz in Anhang I dieser Verordnung der Ausdruck ‚Gemeinschaft‘
durch den Ausdruck ‚Gemeinschaft, Island, Liechtenstein und Norwegen‘ und der Ausdruck
‚Mitgliedstaaten‘ durch den Ausdruck ‚EG-Mitgliedstaat(en) und/oder Island, Liechtenstein und
Norwegen‘ ersetzt.

d) Die Gemeinschaft und die EG-Mitgliedstaaten erkennen die von den EFTA-Staaten gemäß der durch
Teil b) des Anhangs I in der Anlage 1 dieses Anhangs geänderten Verordnung erteilten Lizenzen an.

e) Die von den EFTA-Staaten erteilten Lizenzen müssen dem Muster in Anlage 1 dieses Anhangs
entsprechen.“

Artikel 3

Anlage 1 des Anhangs XIII des Abkommens wird durch die im Anhang dieses Beschlusses beigefügte
Anlage ersetzt.

Artikel 4

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 26a (Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates)
folgende Nummer angefügt:

„26aa. 1 94 N: Protokoll Nr. 9 zur Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich,
der Republik Finnland und des Königreichs Schweden und die Anpassungen der die Europäische
Union begründenden Verträge (ABl. C 241 vom 29.8.1994, S. 21, angepaßt durch ABl. L 1 vom
1.1.1995, S. 1), geändert und ergänzt durch:

— 394 R 3298: Verordnung (EG) Nr. 3298/94 der Kommission vom 21. Dezember 1994
über verfahrenstechnische Einzelheiten im Zusammenhang mit dem System von Transit-
rechten (Ökopunkten) für Lastkraftwagen im Transit durch Österreich, begründet durch
Artikel 11 des Protokolls Nr. 9 zur Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und
Schwedens (ABl. L 341 vom 30.12.1994, S. 20).

— 396 R 1524: Verordnung (EG) Nr. 1524/96 der Kommission vom 30. Juli 1996 zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3298/94 über ein System von Ökopunkten für Lastkraft-
wagen im Transit durch Österreich (ABl. L 190 vom 31.7.1996, S. 13).



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften10. 2. 2000 L 35/47

Jahr Prozentsatz der Ökopunkte
Ökopunkte für die
Fahrzeuge der
Vertragsparteien

(1) (2) (3)

EG-Mitgliedstaaten, Liechtenstein,
Island und Norwegen Einheiten

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen:
a) Nach der Addition der auf der Grundlage des Referenzjahres 1991 berechneten

Ökopunkte für insgesamt 25 700 Transitfahrten jährlich (Island: 100; Liechtenstein:
21 000; Norwegen: 4 600) erhält die Tabelle in Artikel 9 der Verordnung folgende
Fassung:

1991 100,0 % 23 962 280

1998 54,8 % 13 131 329

1999 51,9 % 12 436 423

2000 49,8 % 11 933 215

2001 48,5 % 11 621 706

2002 44,8 % 10 735 101

2003 40,0 % 9 584 912

b) Die Tabelle in Anhang D der Verordnung erhält folgende Fassung:

Österreich 214 800

Belgien 32 500

Dänemark 40 500

Deutschland 482 500

Griechenland 60 500

Spanien 1 200

Finnland 4 600

Frankreich 5 000

Irland 1 000

Island 100

Italien 510 000

Liechtenstein 21 000

Luxemburg 5 000

Niederlande 123 500

Norwegen 4 600

Portugal 400

Schweden 7 500

Vereinigtes Königreich 8 500

Insgesamt 1 523 200“

Artikel 5

Der Wortlaut der in Kapitel VI Buchstabe A Nummer 6 des Anhangs I der Akte über die Bedingungen des
Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden und die Anpas-
sungen der die Europäische Union begründenden Verträge enthaltenen Anpassungen der Verordnung
(EWG) Nr. 881/92, des Protokolls Nr. 9 zur Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens,
der Verordnung (EG) Nr. 3298/94 und der Verordnung (EG) Nr. 1524/96 in isländischer und norwegischer
Sprache, der den jeweiligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.
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Artikel 6

Dieser Beschluß tritt am 30. Januar 1999 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß alle Mittei-
lungen nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen.

Artikel 7

Dieser Beschluß wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Brüssel, den 29. Januar 1999

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuß

Der Vorsitzende

F. BARBASO
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ANHANG

des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 15/1999

Anlage 1

DOKUMENTE IN DEN ANHÄNGEN DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 881/92 DES RATES IN DER FÜR DIE
ZWECKE DES EWR-ABKOMMENS ANGEPASSTEN FASSUNG

(siehe Anhang XIII des Abkommens, Nummer 26a, Anpassung e))
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ANHANG I

(a)

(Kräftiges blaues Papier — DIN A4)

(Erste Seite der Lizenz)

(Wortlaut in der (den) Amtsprache(n) des EFTA-Staates, der die Lizenz erteilt)

Nationalitätszeichen des Staates (1),
der die Lizenz ausstellt

Bezeichnung der zuständigen Behörde
oder Stelle

LIZENZ Nr. . . .

für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Diese Lizent berechtigt (2) .............................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft, Islands,
Liechtensteins und Norwegens (3) zum grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr im Sinne der
Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 1992 in der für die Zwecke des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) angepaßten Fassung und der allgemeiner Bestim-
mungen dieser Lizenz.

Besondere Bemerkungen: .............................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Diese Lizenz gilt von ......................................... bis ...............................................................

Ausgestellt in ..................................................., am ...............................................................

........................................................... (4)

(1) Nationalitätszeichen: IS (Island), FL (Liechtenstein), N (Norwegen)
(2) name oder Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift des Transportunternehmers.
(3) Nachstehend „EFTA-Staaten“ genannt.
(4) Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde oder Stelle.
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(b)

(Zweite Seite der Lizenz)

Diese Lizenz wird gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 1992 in der für die
Zwecke des EWR-Abkommens angepaßten Fassung erteilt.

Sie berechtigt zum grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr auf allen Verkehrsverbindungen
für die Wegstrecken im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft und der EFTA-Staaten, gegebenenfalls unter
den in der Lizenz festgelegten Bedingungen,

— wobei Ausgangs- und Bestimmungsort sich in zwei verschiedenen Staaten der EG oder der EFTA
befinden, mit oder ohne Transit durch einen oder mehrere EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten oder
Drittstaaten;

— von einem Mitgliedstaat oder EFTA-Staat in einen Drittstaat und umgekehrt, mit oder ohne Transit durch
einen oder mehrere EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten oder Drittstaaten;

— zwischen Drittstaaten, mit Transit durch einen oder mehrere EG-Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten;

sowie zu Leerfahrten in Verbindung mit dieser Beförderung.

Bei Beförderung von einem EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staat in einen Drittstaat und umgekehrt gilt diese
Lizenz nicht für die Wegstrecke in dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats, in dem die Be-
oder Entladung stattfindet.

Die Lizenz wird auf den Inhaber ausgstellt und ist nicht übertragbar.

Sie kan von der zuständigen Behörde des EFTA-Staats, der sie erteilt hat, insbesondere dann entzogen
werden, wenn der Transportunternehmer

— nicht alle Bedingungen für die Verwendung der Lizenz erfüllt;
— zu Tatsachen, die für die Erteilung bzw. Erneuerung der Lizenz erheblich waren, unrichtige Angaben
gemacht hat.

Das Original der Lizenz ist vom Transportunternehmen aufzubewahren.

Eine beglaubigte Abschrift der Lizenz ist im Fahrzeug mitzuführen (1).

Bei Fahrzeugkombinationen ist sie im Kraftfahrzeug mitzuführen. Sie gilt für die gesamte Fahrzeugkombina-
tion auch dann, wenn der Anhänger oder Sattelanhänger nicht auf den Namen des Lizenzinhabers amtlich
zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist oder wenn er in einem EG-Mitgliedstaat oder einem anderen
EFTA-Staat amtlich zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist.

Die Lizenz ist den Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen.

Der Lizenzinhaber ist verpflichtet, im Gebiet jedes EG-Mitgliedstaat oder EFTA-Staats dessen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und insbesondere die für die Durchführung von Beförderungen und für den Staßen-
verkehr einzuhalten.

(1) Unter „Fahrzeug“ ist ein in einem EFTA-Staat amtlich zugelassenes und ausschließlich für die Güterbeförderung
bestimmtes Kraftfahrzeug bzw. eine Fahrzeugkombination zu verstehen, bei der zumindest das Kraftfahrzeug in einem
EFTA-Staat amtlich zugelassen ist.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Richtlinie 92/121/EWG des Rates vom 21. Dezember 1992 über die Überwachung und
Kontrolle der Großkredite von Kreditinstituten

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 29 vom 5. Februar 1993)

Seite 7, Artikel 7 Absatz 1 letzter Gedankenstrich:

anstatt: „— Klarstellung und Ausweitung der Ausnahmeregelungen in Artikel 4 Absätze 5 bis 10.“

muß es heißen: „— Klarstellung der Ausnahmeregelungen in Artikel 4 Absätze 5 bis 10.“
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